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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
hat am 27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang Geodäsie 
und Geoinformatik beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG  
genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm  
Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 
 
 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelor- und Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik 

 
 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
gemäß §§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung 
erlassen. 

 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge 
des Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium  
beträgt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen in 
Kompetenzbereichen nach Anlage 1.1, einem Wahlmodul nach Anlage 1.2 und dem Modul „Bachelor-
arbeit“, Anlage 1.3. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem  
Modulkatalog.  

(2) 1Im Wahlmodul sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 12 Leistungspunkten einzubrin-
gen. 2Die Summe der Leistungspunkte kann in der Regel um bis zu 2 Leistungspunkte überschritten 
werden. 3Es können Lehrveranstaltungen aus dem Wahlkatalog „Allgemeinbildende Fächer“, der im 
Modulkatalog aufgeführt ist, oder aus einem anderen Studiengang der Leibniz Universität Hannover 
gewählt werden. 4Werden Lehrveranstaltungen nicht aus dem Wahlkatalog „Allgemeinbildende Fächer“ 
ausgewählt, so ist die Genehmigung durch den Prüfungsausschuss erforderlich. 5Im Wahlmodul sind 
maximal zwei Fremdsprachenkurse anrechenbar. 6Kurse in der Muttersprache sind nicht anerken-
nungsfähig. 7Bei den Veranstaltungen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen ist die Anzahl der Leis-
tungspunkte auf 6 Leistungspunkte begrenzt.  

(3) 1Im Rahmen des Bachelorstudiums muss ein Praktikum, ggf. Auslandspraktikum als Vorleistung zum 
Studium im Umfang von mindestens 8 Wochen nachgewiesen werden. 2Näheres hierzu regelt die Prak-
tikumsordnung. 

 

§ 4  Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und einem Kolloquium. 2Bei der Bachelor-
arbeit bleibt das Kolloquium unbenotet und findet in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe 
der Arbeit statt. 3Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu  
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bearbeiten. 4Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) 
und der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 5Für das bestandene Modul Bachelorarbeit wer-
den 12 Leistungspunkte vergeben.  

(2) 1Die Bachelorarbeit ist eine Abschlussarbeit mit einem Aufwand von etwa 360 Stunden. 2Der Bearbei-
tungszeitraum, d.h. der Zeitraum von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit, beträgt ma-
ximal sechs Monate. 3Diese Frist kann nur bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert werden. 4Die Ver-
längerung kann maximal die Hälfte der gesamten Bearbeitungszeit betragen. 5Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen zurückgegeben werden. 6Die Bachelorarbeit ist in der 
Regel innerhalb von vier Wochen von zwei Prüfenden zu bewerten. 

(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich 
gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen 
hat. 

(4) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benann-
ten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 

§ 5  Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit der Anlage 1 genannten Module 
einschließlich des Moduls „Bachelorarbeit“ bestanden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte 
erworben wurden. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

§ 6  Zwischenprüfung [entfallen] 

 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge 
des Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu 
arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den  
akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 8  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium  
beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach 
Anlage 2.1 und aus Wahlpflichtmodulen nach Anlage 2.2, dem Wahlmodul „Studium Generale“ nach 
Anlage 2.3 und dem Modul „Masterarbeit“, nach Anlage 2.4. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrver-
anstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog.  

(2) 1Im „Wahlpflichtbereich“ sind in beiden Wahlpflichtmodulen „Geodäsie“ und „Geoinformatik“ jeweils 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 9-18 Leistungspunkten so zu wählen, dass in der Summe beider 
Module insgesamt mindestens 27 Leistungspunkte erreicht werden. 2Die Summe der Leistungspunkte 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 4 

kann in der Regel um bis zu 2 Leistungspunkte überschritten werden. 3Die wählbaren Lehrveranstal-
tungen sind im Modulkatalog angegeben.  

(3) 1Im Wahlmodul „Studium Generale“ sind Lehrveranstaltungen und Module im Umfang von 10 Leis-
tungspunkten einzubringen. 2Die Summe der Leistungspunkte kann in der Regel um bis zu 2 Leis-
tungspunkte überschritten werden. 3Es können Lehrveranstaltungen und Module aus dem Wahlkatalog 
„Allgemeinbildende Fächer“ oder aus dem Wahlkatalog „Studium Generale“, die jeweils im Modulkata-
log stehen, oder aus einem anderen Studiengang der Leibniz Universität Hannover gewählt werden. 
4Werden Lehrveranstaltungen nicht aus den Wahlkatalogen „Allgemeinbildende Fächer“ oder „Studium 
Generale“ ausgewählt, so ist die Genehmigung durch den Prüfungsausschuss erforderlich. 5Im Wahl-
modul sind maximal zwei Fremdsprachenkurse anrechenbar. 6Für jede Fremdsprache soll nur ein Kurs 
anerkannt werden. 7Kurse in der Muttersprache sind nicht anerkennungsfähig. 8Bei den Veranstaltun-
gen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen ist die Anzahl der Leistungspunkte auf 5 Leistungspunkte 
begrenzt. 

 

§ 10  Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und einem Kolloquium. 2Die Masterarbeit soll 
zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Thema und Aufgabenstellung der 
Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 ent-
sprechen. 4Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorlie-
gen triftiger Gründe verlängert werden.3Die Verlängerung kann maximal die Hälfte der gesamten Bear-
beitungszeit betragen. 4Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen zurück-
gegeben werden. 5Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen von zwei Prüfenden zu 
bewerten. 

(3) 1Das Kolloquium findet in der Regel spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit statt.2Bei dem Modul 
Masterarbeit bildet jede prüfende Person jeweils aus der von ihr gebildeten vorläufigen Note für die 
Masterarbeit und dem Ergebnis des Kolloquiums eine endgültige Note für die Masterarbeit mit dem  
Kolloquium. 3Hierbei ist dem Kolloquium ein Gewicht von 15 % einzuräumen.  

(4) § 4 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

 

§ 11  Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module 
einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte 
erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen  
Prüfungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12  Zulassung 

(1) Für die Bachelorprüfung bzw. Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden  
Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang eine Prüfung endgültig nicht 
bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zur Bachelor- und zur Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung 
zur Bachelorarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 120 Leistungspunk-
te erworben wurden. 3Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung 
mindestens 30 Leistungspunkte erworben wurden. 4Auf begründeten Antrag kann eine Bachelor- bzw. 
Masterarbeit auch früher begonnen werden. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
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§ 13 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Schüler und Schülerinnen,  
Freiwillige sowie Auszubildende mit Abitur 

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Schüler und Schüle-
rinnen, sowie Freiwillige im Sinne des Bundesjugendfreiwilligengesetzes, Studienkollegiatinnen und 
Studienkollegiaten sowie Auszubildende mit Abitur zugelassen werden, soweit sie nach § 1 der  
Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht  
haben. 

(2) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Die entsprechenden Bestim-
mungen dieser Prüfungsordnung  sowie die Regelungen zu Versäumnis und Rücktritt von Prüfungs-
leistungen sind nicht anwendbar. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden bei Aufnahme eines 
ordnungsgemäßen Studiums nicht berücksichtigt. 

(3) An der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bestandene Prüfungsleistungen können auf  
Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist.  

 

§ 14  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Prüfungsleistungen sind Bachelor- und Masterarbeiten, Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, 
Seminarleistungen und zusammengesetzte Prüfungsleistungen. 2Die Ankündigung der Prüfungsform 
muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(2) 1Studienleistungen sind insbesondere Hausübungen, Präsenzübungen, Laborübungen, Präsentationen, 
die „Geodätische Exkursion“  und Hausarbeiten, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Die zu 
erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modul- und Veranstaltungsbeschreibungen 
näher erläutert und von den Lehrenden in Absprache mit den Studierenden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung festgelegt. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach dem Modulkatalog. 
3Abweichend von dem Modulkatalog können Klausuren auch durch mündliche Prüfungen ersetzt wer-
den.  

(4) 1Eine mündliche Prüfungsleistung findet nicht öffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden 
statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation be-
sitzt. 2Ihre Dauer richtet sich nach dem Modulkatalog. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleis-
tung werden in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes be-
rechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf 
Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) 1Eine Seminarleistung kann sich aus mehreren Prüfungsteilen zusammensetzen. 2Diese können sein: 
eine Hausarbeit oder/und ein Vortrag mit anschließender Diskussion oder/und eine Klausur, eine münd-
liche Prüfungsleistung oder eine Bewertung der Diskussionsteilnahme. 3Die genaue Anzahl und Art der 
Prüfungsteile sowie deren Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen.  

(6) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus mehreren Teilen, die entsprechend der zu ver-
gebenden Leistungspunkte gewichtet sind. 2Dies können Prüfungsleistungen nach Abs. 1 sein. 3Die ge-
naue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschrei-
bungen. 

(7) Hausübungen und Präsenzübungen bestehen aus praktischen Übungen, Rechen- oder Programmier-
aufgaben mit schriftlichen Ausarbeitungen.  

(8) 1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokollen). 2In einer anschließenden mündlichen Kurzprüfung 
erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit. 3Sie interpretieren die Resultate und setzen sie in 
einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

(9) 1Eine Präsentation umfasst die Aufarbeitung eines vorgegebenen Themas und ggf. eine Darbietung im 
mündlichen Vortrag. 2Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrages sind im  
Modulkatalog festgelegt. 

(10)  1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach dem Modul-
katalog. 
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(11)  1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind 
genau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfort-
schritts. 3In die Testatbewertung können Einzelkriterien wie Mindestanwesenheit, Hausübungen oder 
mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im 
Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prü-
fungsleistung mit einem Gewicht von bis zu 25% ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Tes-
tatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prü-
fenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur 
Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind vom zuständigen Prüfen-
den bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

(12)  Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen 
Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(13)  Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle 
Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind. 

(14)  1Wird das zur Prüfung zugehörige Modul in englischer Sprache gelehrt, kann die Prüfung in Deutsch 
oder Englisch stattfinden. 2Der Prüfling entscheidet darüber in Absprache mit dem Prüfer. 

 

§ 15  Anmeldung 

(1) Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine  
gesonderte Anmeldung erforderlich. 

(2) 1Im Wahlpflichtbereich und im Wahlbereich können mehr Prüfungsleistungen abgelegt werden, als zur 
Erlangung der notwendigen Leistungspunkte erbracht werden müssen. 2Spätestens beim Fachwechsel, 
beim Wechsel oder Verlassen der Hochschule oder bei der Beantragung des Zeugnisses kann die oder 
der Studierende angeben, welche Prüfungsleistungen in die jeweiligen Modulprüfungen einfließen, wel-
che Prüfungsleistungen als Zusatzprüfungen in das Zeugnis mit aufgenommen werden und welche  
Prüfungsleistungen nicht berücksichtigt werden sollen. 3Erfolgt die Erklärung des Studierenden nicht, 
werden zur Berechnung der Abschlussnote die Bestnoten aller Wahl- bzw. Wahlpflichtfächer herange-
zogen, die zur Erreichung der Leistungspunkte des jeweiligen Abschlusses benötigt werden. 

(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen nach Abs. 2 können auf schriftlichen Antrag durch den  
Prüfungsausschuss als nicht angetreten genehmigt werden. 

 

§ 16  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Ausgenommen hiervon sind die Bachelor- und Masterarbeit, die 
nur einmal wiederholt werden dürfen. 4Nichtbestandene Prüfungsleistungen sind, ohne dass es einer 
Anmeldung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 5Nicht  
bestandene Teilprüfungen dürfen zweimal wiederholt werden.  

(2) 1In der letzten Wiederholungsprüfung darf für eine tatsächlich erbrachte schriftliche Prüfungsleistung 
nach § 14 Abs.3 die Note „nicht ausreichend“ nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung erteilt werden. 
2Diese mündliche Ergänzungsprüfung wird von einem Prüfenden und einem Beisitzenden abgenom-
men; im Übrigen gilt § 14 Abs. 4 entsprechend. 3Nach der mündlichen Ergänzungsprüfung kann maxi-
mal die Note „ausreichend (4,0)“ vergeben werden. 4Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge-
schlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung §§ 17 oder 18 Anwendung fan-
den.  

(3) 1Wiederholungsprüfungen sind im nächsten Prüfungszeitraum abzulegen. 2In Ausnahmefällen kann der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag die Wiederholungsprüfung zu einem anderen Zeitpunkt ge-
nehmigen. 3Eine nicht bestandene Klausur kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch als mündliche 
Prüfung wiederholt werden. 
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§ 17  Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur kann bis zum Beginn der Prüfung im Erstversuch 
erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Der 
Rücktritt von einer mündlichen Prüfung muss spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin gegen-
über dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 4Der Rücktritt nach den Sätzen 1 bis 3 ist ohne Angabe 
von Gründen zulässig. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein fachärztliches oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der 
triftigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss. 5In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Grün-
den nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass lediglich der Ab-
gabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens die Hälfte der Bearbeitungszeit verlängert werden, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
gilt die betreffende Prüfungs- oder Studienleistung als mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen 
nicht zugelassener Hilfsmittel nach Prüfungsbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 3In besonders 
schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei Plagiaten oder einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 – 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden  
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 

(3) 1Die Entscheidungen nach Absätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. 
2Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass 
nach der Entscheidung der aufsichtführenden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ord-
nungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 

 

§ 19  Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2 Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem 
Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3Die Note einer Seminar-
leistung gem. § 14 Abs. 5 und einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 6 errechnet 
sich aus dem Durchschnitt der Noten für die jeweils zugehörigen Teilleistungen.  

(3) 1Die Note eines Kompetenzbereiches ist das arithmetische Mittel aller benoteten Module innerhalb des 
Kompetenzbereiches. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte  
verwendet. 3Die Gesamtnote der Prüfung ist das gewichtete arithmetische Mittel der Noten aller benote-
ten Module. 4Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 
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5Die Gesamtnote lautet  

 bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

 bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 
6Abweichend von Satz 3 wird bei einem Durchschnitt bis 1,2 und Einhaltung der Regelstudienzeiten 
gem. § 2 Satz 1 bzw. § 8 Satz 1 statt der Gesamtnote „sehr gut“ das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ 
vergeben. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem  
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Falls sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 3 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 
und 3 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzah-
len ergibt, wird dieses Modul bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(6) 1Die Gesamtnote des Studiums wird zusätzlich als Grade Point Average (GPA) ausgewiesen. 2Hierzu 
werden die nach Abs. 1 bewerteten Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten ausgewiesen:  

Note  Notenwertäquivalente 

1,0 = 4,0  

1,3 = 3,7 

1,7 = 3,3  

2,0 = 3,0 

2,3 = 2,7  

2,7 = 2,3 

3,0 = 2,0  

3,3 = 1,7 

3,7 = 1,3  

4,0 = 1,0 
3Aus den Notenwertäquivalenten der Prüfungsleistungen werden gem. § 20 Abs. 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 4Anhand der Notenwertäquivalente der Module wird der GPA 
gem. Abs. 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 5Abs. 4 gilt entsprechend. 

(7) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 6 ist bestanden, wenn der anhand der  
Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es uner-
heblich, ob die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden.  

 

§ 20  Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden.  

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls benoteten Prüfungsleis-
tungen gebildet. 3 Wurde in einem Modul eine Teilleistung nicht bestanden, erfolgt die Berechnung nach 
§ 19 Abs. 3 erst nach schriftlicher Erklärung der/des Studierenden über den Verzicht der Wiederho-
lungsmöglichkeit. 
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§ 21  Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen 
Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf Antrag in 
das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der  
Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22  Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungs- und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland in 
demselben oder einem vergleichbaren Studiengang unternommen wurden, werden angerechnet, wenn 
die Institution, an der die Prüfungs- oder Studienleistung unternommen wurde, einer deutschen Hoch-
schule gleichsteht und die auswärtige Leistung nach Umfang und Inhalt im Wesentlichen der Prüfungs- 
oder Studienleistung entspricht, für die eine Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrechnung von 
Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen 
werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungs-
punkte entsprechend den Anlagen 1 bis 2 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen, bleibt die 
Prüfungsleistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im 
Zeugnis gekennzeichnet.  

(3) 1Prüfungs- und Studienleistungen im Bachelorstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 120 der nach § 2 
erforderlichen Leistungspunkte angerechnet. 2Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen 
höchstens 30 der nach § 8 erforderlichen Leistungspunkte angerechnet. 3Über Ausnahmen entscheidet 
auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 4Eine außerhalb der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover erbrachte Bachelor- oder Masterarbeit kann im Einzelfall beim Prüfungs-
ausschuss anerkannt werden. 

(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gilt 
Abs. 1 entsprechend. 

 

§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des  
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Kompetenz-
bereiche und deren Noten, das Wahlmodul und dessen Note, die Abschlussarbeit und deren Note, die 
zusätzlichen Studienleistungen sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunk-
te enthält. 2Im Masterstudium erfolgt die Ausstellung des Masterzeugnisses auf Antrag. 3Im Antrag ist 
anzugeben, welche Prüfungsleistungen in die jeweiligen Modulprüfungen einfließen, welche Prüfungs-
leistungen als Zusatzprüfungen in das Zeugnis mit aufgenommen werden und welche Prüfungsleistun-
gen nicht berücksichtigt werden sollen. 4Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module 
(einschließlich der Bachelor- oder Masterarbeit) beigefügt. 5Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordne-
ten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte, die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen 
sowie die Zusatzfächer gemäß § 21. 6Alle Noten werden zugleich als Dezimalzahl ausgewiesen. 7Das 
Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wurde. 8Mit gleichem Datum wird ei-
ne Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma Supplement ausgestellt. 

(2) Über die endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausge-
stellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leis-
tungspunkte aufführt. 2Im Fall des Abs. 2 weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgül-
tig nicht bestanden ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache aus-
gestellt. 

 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsord-
nung wird aus Mitgliedern der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie ein Prüfungsausschuss 
gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören sie-
ben Mitglieder an, und zwar fünf Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, 
das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 
4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe aus-
geübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie 
gewählt. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftrag-
ten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, 
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen 
Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 

(8) 1Alle zur selbständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende. 2Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend. 3Der Prüfungsausschuss 
kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 4Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt wer-
den. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungs-
akte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu ge-
ben. 3Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann bin-
nen eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche 
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser 
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oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsaus-
schuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch 
bewertet worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.  

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27  Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit Wirkung vom 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 28  Übergangsvorschriften 
1Diese Prüfungsordnung ersetzt die Änderung der Prüfungsordnung (26.09.2005) vom 26.01.2012. 2Sie gilt 
für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2011/2012 ihr Studium in diesem Studiengang aufge-
nommen haben und die Studierenden, die auf Antrag in die Änderungsfassung gewechselt haben. 3Für alle 
übrigen Studierenden gilt weiterhin die Prüfungsordnung vom 26.09.2005, nach der noch bis einschließlich 
Sommersemester 2015 Prüfungen abgelegt werden können. 4Diese Studierenden können auf Antrag und 
mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch nach der neuen Prüfungsordnung geprüft werden. 
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Anlagen 

 

Anlage 1: Bestandteile des Bachelorstudiums 

1. Ein Modul umfasst Vorlesungen und Übungen, Praktika oder Seminarveranstaltungen. 

2. Die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind in den Anlagen 1.1 und 1.2 geregelt. Sofern 
mehrere mögliche Studien- und Prüfungsleistungen angegeben sind, legt der verantwortliche Prüfer zu Beginn des 
Semesters die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen fest. Mögliche Studien- und  
Prüfungsleistungen in Modulen sind Studienleistungen (S), Klausur (K), mündliche Prüfung (M), Hausarbeit (H), 
Praktikum (P) oder zusammengesetzte Prüfungsleistung (Z).  

3. Im Rahmen des Bachelorstudiums im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten sind Module im Umfang von 
insgesamt 144 Leistungspunkten innerhalb von 10 Kompetenzbereichen  sowie drei Praxisprojekte  
(6 Leistungspunkte), ein Bachelorseminar (6 Leistungspunkte) das Wahlmodul (12 Leistungspunkte) und eine Ba-
chelorarbeit (12 Leistungspunkte) erfolgreich zu bestehen (siehe Anlagen 1.1, 1.2 und 1.3).  

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Bachelorstudiums 
 

Kompetenzbereich Modul V/Ü/S* Lehrveranstaltung Semester-

empfehlung 

Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 

Leistungs-

punkte 

Mathematik I 4/4/0 Mathematik I 1 - K oder M 9 

Mathematik II 4/4/0 Mathematik II 2 - K oder M 9 

3 

Mathematik  

Mathematik III und IV 
2/1/0 

1/1/0 

Mathematik III  

Mathematik IV 

3 

4 

- 

- 

K oder M 

K oder M 3 
6 

K oder M 8 Physik 

Experimentalphysik I und II 

2/2/0 

2/2/0 

0/2/0 

Experimentalphysik I  

Experimentalphysik II 

Physikalisches Praktikum 

1 

2 

2 

- 

- 

S 

 
3 

11 

Einführung in das 

Programmieren 

1/2/0 

 

1/1/0 

Einführung in das 

Programmieren I 

Einführung in das 

Programmieren II 

1 

 

2 

S 

 

S 

 

 

K oder M  

5 

Informatik für Ingenieure 2/1/0 Informatik für Ingenieure 1 S K oder M  3 

Digitale Bildverarbeitung 2/1/0 Digitale Bildverarbeitung 2 S M  3 

Datenstrukturen und 

Algorithmen 

2/1/0 Datenstrukturen und 

Algorithmen 

3 - K oder M 5 

Informatik 

Grundlagen der 

Datenbanksysteme 

2/1/0 Grundlagen der 

Datenbanksysteme 

4 S - 3 

Vermessungskunde 

I und II 

2/1/0 

2/2/0 

Vermessungskunde I 

Vermessungskunde II 

1 

2 

S 

S 

 

K oder M  
7 

Vermessungskunde 

III und IV 

2/1/0 

2/2/0 

Vermessungskunde III 

Vermessungskunde IV 

3 

4 

S 

S 

 

K oder M 
7 

3 

Vermessungs- 

kunde und  

Ingenieurgeodäsie 

Ingenieurgeodäsie I und II 
2/1 /0 

1/1/0 

Ingenieurgeodäsie I 

Ingenieurgeodäsie II 

5 

6 

S 

S 

M 

M 2 

5 

Grundlagen geodätischer 

Auswertemethoden 

2/1/0 

 

2/1/0 

Grundlagen geodätischer 

Auswertemethoden I 

Grundlagen geodätischer 

Auswertemethoden II 

1 

 

2 

S 

 

S 

 

 

K oder M 

7 

4 
Ausgleichungsrechnung und 

Statistik I und II 

2/1/0 

 

1/1/0 

Ausgleichungsrechnung und 

Statistik I 

Ausgleichungsrechnung und 

Statistik II 

3 

 

4 

S 

 

S 

K oder M 

 

K oder M 
2 

 

6 

Ausgleichungs-

rechnung und 

Statistik 

Ausgleichungsrechnung und 

Statistik III 

1/1/0 Ausgleichungsrechnung und 

Statistik III 

5 S M 2 
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Photogrammetrie I 

 

2/1/0 Photogrammetrie I 3 S - 3 

Photogrammetrie II und III 

2/1/0 

 

1/1/0 

Photogrammetrie II  

 

Photogrammetrie III 

4 

 

5 

S 

 

S 

 

 

K oder M 

6 

Photogrammetrie  

und Fernerkundung 

Fernerkundung 

 

2/1/0 Fernerkundung 6 S K oder M 3 

2 
Einführung in GIS und 

Kartographie 

1/1/0 

 

1/1/0 

Einführung in GIS und 

Kartographie I 

Einführung in GIS und 

Kartographie II 

1 

 

2 

S 

 

S 

K oder M 

 

- 
2 

4 

3 

Geoinformatik  

und  

Kartographie 

Geoinformationssysteme 

2/1/0 

 

2/1/0 

GIS I 

 

GIS II 

4 

 

5 

S 

 

S 

K oder M 

 

K oder M 
4 

7 

Grundlagen der Geodäsie 2/1/0 Grundlagen der Geodäsie 2 S M  3 

Physikalische Geodäsie/ 

Gravimetrie 

2/1/0 

1/0/0 

Physikalische Geodäsie 

Gravimetrie I 

5 

5 

S 

S 
K oder M 5 

Physikalische 

Geodäsie 

Geodätische Raumverfahren 2/1/0 Geodätische Raumverfahren 6 S M 3 

Grundlagen der 

GNSS/Satellitengeodäsie 

2/1/0 Grundlagen der 

GNSS/Satellitengeodäsie 

3 S M 3 

Positionierung und Navigation/  

Mathematische Geodäsie 

1/1/0 

 

1/1/0 

Positionierung und 

Navigation 

Mathematische Geodäsie 

5 

 

5 

S 

 

S 

M 5 

Positionierung  

und  

Navigation 

Landesvermessung 2/1/0 Landesvermessung 6 S M 3 

Grundlagen der Stadt- und 

Regionalplanung 

2/0/1 Grundlagen der Stadt- und 

Regionalplanung 

3 S K oder M 3 

3 

Flächenmanagement I 

2/1/0 

 

1/0/0 

 Flächenmanagement und 

Bodenordnung I 

Landentwicklung und 

Dorferneuerung I 

4 

 

5 

S 

 

- 

M 

 

M 
2 

 

5 

Flächen- und 

Immobilien-

management 

Immobilienmanagement I 2/1/0 Immobilienmanagement I 6 S K oder M 3 

 Zusätzliche Studienleistungen: 

Bachelorseminar 
0/0/1 

0/0/4 

 3 

4 

S - 6 

Praxisprojekt „Topographie“   2 S - 2 

Praxisprojekt 

„Ingenieurgeodäsie“ 

  4 S - 2 

 

Praxisprojekt 

„Landesvermessung“ 

  6 S - 2 

Summe (Pflicht) 156 

 

*Lehrveranstaltung: Vorlesung/Übung/Seminar 
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Anlage 1.2: Wahlmodul des Bachelorstudiums 

Für das Wahlmodul können Lehrveranstaltungen und Module aus dem Wahlkatalog „Allgemeinbildende Fächer“, 
Sprach- oder Schlüsselkompetenzkurse gewählt werden, die im Modulkatalog aufgelistet werden. Werden Lehrveran-
staltungen oder Module ausgewählt, die im Modulkatalog nicht aufgeführt sind, so ist die Genehmigung durch den Prü-
fungsausschuss erforderlich. Im Wahlmodul sind maximal zwei Fremdsprachenkurse anrechenbar. Kurse in der Mutter-
sprache sind nicht anerkennungsfähig. Bei den Veranstaltungen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen ist die Anzahl 
der Leistungspunkte auf die Hälfte der Leistungspunkte aus dem Wahlmodul begrenzt.  

 

Anlage 1.3: Modul Bachelorarbeit 

 Semester-

empfehlung 

Voraussetzungen  

für die Zulassung 

Studienleistung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Bachelorarbeit 6 mind. 120 Leistungspunkte - 
Bachelorarbeit 

+ Kolloquium 
12 

Summe (Pflicht)  12 

 

 

 

Anlage 2: Bestandteile des Masterstudiums 

1. Ein Modul umfasst Vorlesungen und Übungen, Praktika oder Seminarveranstaltungen. 

2. Die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind in den Anlagen 2.1 und 2.2 geregelt. Sofern 
mehrere mögliche Studien- und Prüfungsleistungen angegeben sind, legt der verantwortliche Prüfer zu Beginn des 
Semesters die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen fest. Mögliche Studien- und  
Prüfungsleistungen in Modulen sind Studienleistungen (S), Klausur (K), mündliche Prüfung (M), Hausarbeit (H), 
Praktikum (P) oder zusammengesetzte Prüfungsleistung (Z).  

3. Im Rahmen des Masterstudiums im Umfang von 120 Leistungspunkten sind Pflichtmodule im Umfang von  
53 Leistungspunkten, inkl. eines Projektseminars (12 Leistungspunkte), einem Hauptseminar (2 Leistungspunkte) 
und einer Exkursion (1 Leistungspunkt), Wahlpflichtmodule im Umfang von insg. 27 Leistungspunkten und eine Mas-
terarbeit (30 Leistungspunkte) sowie Fächer des Studium Generale im Umfang von zusammen 10 Leistungspunkten 
erfolgreich zu bestehen.  

 

Anlage 2.1: Pflichtmodule des Masterstudiums 

Aufbaufächer  Modul 
Lehrveranstaltung* Semester-

empfehlung 

Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 

Leistungs-

punkte 

Aufbaufach Geodäsie 1 2/1/0 1 S M 5 

Aufbaufach Geodäsie 2 2/1/0 1 S M 5  „Geodäsie“ 

Aufbaufach Geodäsie 3 2/1/0 1 S M 5 

Aufbaufach Geoinformatik 1 2/1/0 1 S M 5 

Aufbaufach Geoinformatik 2 2/1/0 1 S M 5  „Geoinformatik“ 

Aufbaufach Geoinformatik 3 2/1/0 1 S M 5 

 Projektseminar 0/0/8 2/3 S Kolloquium 12 

 

Pflichtmodul zum Projektseminar  (Lehrveranstal-tungen 

aus dem 

Wahlpflichtbereich) 

2/3 Siehe 2.2 Siehe 2.2 8 

 Hauptseminar 0/0/2 2 S - 2 

 Exkursion 0/0/0 2 S - 1 

Summe (Pflicht)  53 

 

*Lehrveranstaltung: Vorlesung/Übung/Seminar 
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Anlage 2.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudium 

Im „Wahlpflichtbereich“ sind in beiden Wahlpflichtmodulen „Geodäsie“ und „Geoinformatik“ jeweils Lehrveranstaltungen 
im Umfang von 9-18 Leistungspunkten so zu wählen, dass in der Summe beider Module insgesamt 27 Leistungspunkte 
erreicht werden. 

Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind im Modulkatalog aufgeführt. 

 

Anlage 2.3 Wahlmodul "Studium Generale" 

Für das Wahlmodul können Lehrveranstaltungen und Module aus dem Wahlkatalog “Allgemeinbildende Fächer“ und 
dem Wahlkatalog „Studium Generale“, die jeweils im Modulkatalog stehen, oder aus einem anderen Studiengang der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden.  Werden Lehrveranstaltungen oder Module ausgewählt, die nicht in den 
Wahlkatalogen „Allgemeinbildende Fächer“ oder „Studium Generale“ aufgeführt sind, so ist die Genehmigung durch den 
Prüfungsausschuss erforderlich. Im Wahlmodul sind maximal zwei Fremdsprachenkurse anrechenbar. Kurse in der Mut-
tersprache sind nicht anerkennungsfähig. Bei den Veranstaltungen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen ist die An-
zahl der Leistungspunkte auf die Hälfte der Leistungspunkte aus dem Studium Generale begrenzt.  

 

Anlage 2.4: Modul Masterarbeit 
 

 Semesterempfehlung Voraussetzungen für die 

Zulassung 

Studienleistung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 mind. 30 Leistungspunkte  Masterarbeit + Kolloquium 30 

Summe (Pflicht)  30 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung vom 13.07.2009 beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1  
Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang 

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 13.07.2009 

 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen. 

 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des  
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den  
akademischen Grad „Bachelor of Science Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (B. Sc.)“. 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 6 Semester. 

 

§ 3 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach 
Anlage 1.1, sechs Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Bachelorarbeit“, Anlage 
1.4. 3Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu 
wählen, drei Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt werden, eines die-
ser Wahlpflichtmodule kann aus dem Bereich des Studium Generale der Leibniz Universität Hannover ent-
nommen werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modul-
katalog. 5Studierende können auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses Module aus ver-
wandten Studiengebieten wählen. 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Bachelorarbeit und einem Kolloquium. 2Die 
Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden zu bear-
beiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) und der 
Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Bachelorarbeit“ werden 14 Leis-
tungspunkte vergeben. 
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(2) 1Die Bachelorarbeit ist binnen drei Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich in 
elektronischer Form abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen triftiger Gründe vom Prüfungsausschuss 
verlängert werden.  

(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der  
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Bachelorarbeit in Kurzform. 2Es 
findet nach der Abgabe der Bachelorarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöf-
fentlichen Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium 
kann im Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 
5Die für das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form 
einer Broschüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben.  

 

§ 5 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit den in Anlage 1 genannten Modu-
len einschließlich des Moduls „Bachelorarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 180 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden.  

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen  
Prüfungsleistung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung entfällt. 

Die §§ 6 – 11 entfallen. 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für die Bachelorprüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den Anlagen zu 
entnehmen. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der  
Studiengänge der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zu dem Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die 
Zulassung zum Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung 
mindestens 120 Leistungspunkte erworben wurden und die Module „Projektarbeit“ BM 01, BM 05 und BM 14 
abgeschlossen sind und das Modul „Projektarbeit“ BM 18 angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

(5) Zur Prüfung der Module „Vertiefungsprojekte“ BM 14 und BM 18 ist zugelassen, wer ein sechzehnwöchi-
ges Vorpraktikum vorweist. Näheres zum Vorpraktikum regelt der Prüfungsausschuss. 

 

§ 13 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Schüler und Schülerinnen,  
Freiwillige sowie Auszubildende mit Abitur 

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Schüler und Schülerin-
nen, sowie Freiwillige im Sinne des Bundesjugendfreiwilligengesetzes, Studienkollegiatinnen und Studien-
kollegiaten sowie Auszubildende mit Abitur zugelassen werden, soweit sie nach § 1 der Ordnung für Junior-
studierende eingetragen sind und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 
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(2) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Die entsprechenden Bestim-
mungen dieser Prüfungsordnung sowie die Regelungen zu Versäumnis und Rücktritt von Prüfungsleistun-
gen sind nicht anwendbar. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden bei Aufnahme eines ordnungsge-
mäßen Studiums nicht berücksichtigt. 

(3) An der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bestandene Prüfungsleistungen können auf  
Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminar-
leistungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Bachelorarbeit mit Kollo-
quium. 

(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Die Studienleistung beinhaltet in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 
3Abweichend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen er-
setzt werden. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte  
erfasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 

(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren (z. B.  
Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und Antwor-
ten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 

(12) 1Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme des Moduls BM 21 
„Aktuelle Fragen der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung“ zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträ-
ge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 2Für die Bachelorarbeit 
mit Kolloquium sind nur Gruppen aus zwei Studierenden zulässig. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind. 
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(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen Stu-
dierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte,  
Seminarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  

 

§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen sind, ohne dass es einer Anmel-
dung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 

(2) 1Insgesamt können drei im ersten und zweiten Versuch nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites 
Mal wiederholt werden. 2Die Module „Projektarbeit“ sowie das Modul „Bachelorarbeit“ können nur einmal 
wiederholt werden. 

(3) 1Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung entge-
gen Absatz 1 gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden  
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 
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§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
5Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der  
Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, 
ob die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwi-
schen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

(6) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird nach folgendem Gewichtungsschema gebildet: 

Teilnote A als Mittelwert aus den vier Modulen „Orientierungs- und Vertiefungsprojekt“  
(BM 01, BM 05, BM 14, BM 18) nach Anlage 1.1, 

Teilnote B als Mittelwert aus allen weiteren Pflicht- und Wahlpflichtmodulen ohne das Modul  
„Bachelorarbeit“, 

Teilnote C als Note des Moduls „Bachelorarbeit + Kolloquium“. 
2Die Gesamtnote ergibt sich aus den drei Teilnoten, wobei Teilnote A mit 30%, Teilnote B mit 55% und  
Teilnote C mit 15% gewichtet werden. 
3Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
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bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 6 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Wahlpflichtmoduls, das zum Erreichen der nach Anlagen 1.2 und 
1.3 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktezahlen 
ergibt, wird das Modul bei der Berechnung einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungs-
leistungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. Abweichende Gewichtungen innerhalb einzelner Module sind in den Anlagen geregelt.  

 

§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl  
erforderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden 
auf Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festset-
zung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungs-
leistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 60 Leistungspunkten angerech-
net. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine 
außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Bachelorarbeit wird nicht angerech-
net.  

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des  
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 
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§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren  
Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte 
enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der „Bachelorarbeit“) 
beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie 
die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als Dezimalzahl ausge-
wiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wurde. 6Mit gleichem  
Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma Supplement ausge-
stellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das 
die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vor-
sitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; 
sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische Mit-
glied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende. (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend) 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Einer der 
Prüfenden der Bachelorarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder Pro-
movierten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 
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§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 28 Außerkrafttreten 
1Diese Prüfungsordnung tritt mit Ende des SoSe 2015 außer Kraft. 2Danach können Prüfungen nach dieser 
Prüfungsordnung nicht mehr abgenommen werden. 
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Anlagen 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Bachelorstudiums 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit unveränderter 
Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ bedeutet Bericht. „KA“ bedeutet 
Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet Exkursionstage. Z bedeutet zusammenge-
setzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle 21 Pflichtmodule bestanden werden. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semes-

ter 

Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul BM 01 
Orientierungsprojekt: Schwer-
punkt Fokussierung und Analyse 

Projekt 1.   Z 12 

Modul BM 02 
Landschaftsarchitektur,  
Entwerfen und Geschichte 

2 Vorlesungen 1.  Ü K 60 

K 60 

6 

Modul BM 03 
Graphische Datenverarbeitung/ 
Visuelle Kommunikation/  
Gestaltung und Darstellung 

Vorlesung und 
Seminar/ 
Übung 

1.   Ü und Ü oder 
M 20 

7 

Modul BM 04 
Grundlagen der angewandten 
Pflanzenökologie 

Vorlesung 1.   K 120 5 

Modul BM 05 
Orientierungsprojekt: Schwer-
punkt Methodisches Arbeiten 

Projekt 2.   Z 12 

Modul BM 06 
Naturschutz und Landschaftspla-
nung: Grundlagen und Methoden 

2 Vorlesungen 2.  Ü K 60 6 

Modul BM 07 
Freiraum Planen/ Entwerfen und 
sozialräumlicher  
Kontext 

2 Vorlesungen 2.   Ü 6 

Modul BM 08 
Übungen zur angewandten  
Pflanzenökologie 

Seminar 2.  Ü Ü und K 30 6 

Modul BM 09 
Planungssystem,  
Planungsmethodik und  
Planungskommunikation 

Vorlesung 3.  Ü K 60 und SL 5 

Modul BM 10 
Naturschutz und Landschafts-
planung: Instrumente 

2 Vorlesungen 3.  Ü K 60 7 

Modul BM 11 
Vegetationstechnische  
Grundlagen 

2 Vorlesungen 3.   M 20 6 

Modul BM 12  
Bodenkunde 

Vorlesung 3.  1 Studien-
leistung 

K 60 4 
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Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semes-

ter 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul BM 14 
Vertiefungsprojekt: Schwerpunkt 
Bewertung und Umsetzung 

Projekt 4. Modul BM 01 und 
BM 05 

Vorpraktikum 

 Z 12 

Modul BM 15  
Landschaftsarchitektur, Entwer-
fen und Theorie 

Vorlesung 4.   Ü oder K120 6 

Modul BM 16 
Raumplanung und Planungsrecht 

2 Vorlesungen 4.   K 60 6 

Modul BM 17 
Grundlagen der  
Pflanzenverwendung 

Vorlesung 4.   Ü 4 

Modul BM 18 
Vertiefungsprojekt: Schwerpunkt 
Kommunikation mit Experten und 
Laien 

Projekt 5. Modul BM 01 und 
BM 05 

Vorpraktikum 

 Z 12 

Modul BM 19 
Professionsgeschichte und  
aktuelle Aspekte der  
Freiraumpolitik 

Vorlesung 5. Modul BM 02 und 
09 

 K 90 und KA 
oder Z 

4 

Modul BM 20 
Freiraum Planen/ Entwerfen und 
gesellschaftlicher Wandel 

2 Vorlesungen 5.   KA oder Ü 
oder Z 

6 

Modul BM 21 
Ausarbeitung – Wissenschaftli-
ches Arbeiten für Planerinnen 
und Planer 

Hausarbeit 6.   KA 4 

Modul BM 22 
Exkursion und Stegreif 

Exkursionen 
und Stegreife 

ab 1.  10 E B 6 

Summe      142 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums aus der Fachgruppe Landschaft 

Wahlpflichtmodule nach Anlage 1.2 bis 1.3 müssen mindestens im Umfang von 24 Leistungspunkten bestanden werden. 
Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu wählen. Im Wahl-
pflichtmodul Studium Generale (Anlage 1.3) können aus dem Gesamtangebot der Leibniz Universität Hannover Module 
im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. Die bestandenen Module innerhalb des Studiums 
Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf einem Laufzettel testiert.  

 

Modul 

 

Lehrveranstal-
tungen 

Fach-
semester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bautechniken in der Landschafts-
architektur – Grundlagen 

 Vorlesung ab 3.   K 90 oder M 
20 

5 

Gartendenkmalpflege Vorlesung ab 2.   M 20 oder  
K 60 oder SL 

5 

Darstellungsmethodik in der 
Landschaftsarchitektur - Grundla-
gen 

Seminar/ 
Übung 

ab 2.   Ü 5 

Aktuelle Fragen der  
Freiraumpolitik - Grundlagen 

Seminar ab 2.   SL und Ü   5 

Ingenieurbiologie und Pflanzen-
verwendung 

Vorlesung ab 4.   M 20 5 

Erfassung von Flora und Fauna Seminar/ 
Übung 

ab 4.   KA 5 

Waldökologie und Forstplanung Vorlesung ab 2.   M 20 5 

Grundlagen der 
Regionalentwicklung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 5.   SL oder KA 5 

Interdisziplinäre Fragen der 
Raum- und Regionalentwicklung 

Vorlesung und 
Seminar 

ab 2.    SL oder KA 5 

Aktuelle Fragen der Landschafts-
architektur und Umweltplanung I 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Landschafts-
architektur und Umweltplanung II 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Landschafts-
architektur und Umweltplanung III 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Frauen und Männer in  
(Landschafts-)Architektur  
und Planung 

2 Seminare ab 3.   SL oder KA 6 

Fachsprache Englisch Vorlesung/ 
Seminar 

ab 2.   SL 5 
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Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums außerhalb Fachgruppe Landschaft 

 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Fach-
semester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und Darstellung I Seminar/  
Übung 

ab 2.   SL 6 

Entwurf und Darstellung II Vorlesung/ 
Seminar/ 
Übung 

ab 2.   SL oder Z 6 

Theorien aktueller  
Architektur 1 

Vorlesung/ 
Übung/ 
Seminar 

ab 2.    Z 6 

Geschichte und Theorie I Vorlesung ab 2.  1 Studien-
leistung 
pro Se-
mester 

K 60 und  
K 60 

6 

AutoCAD Seminar/  
Übung 

ab 2.   Ü 4 

Geo-Informationssysteme 
und Fernerkundung 

 ab 2.  Studien-
leistung 

M 30 und K 
45 

5 

Grundlagen der Hydrologie 
und Wasserwirtschaft 

Vorlesung und 
Übung 

ab 2.  Studien-
leistung 

K 80-120  5 

Einführung in die  
Volkswirtschaftslehre (Neben-
fach) 

Vorlesung ab 2.    K 60  4 

Einführung in die  
Soziologie 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 2.  1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

M 20 oder K 
60 oder KA 

8 

Einführung in die Methoden 
der empirischen  
Sozialforschung 

Vorlesung und 
Übung 

ab 2.  1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

M 20 oder K 
60 

6 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.   K oder M 
oder B oder 
KA oder Ü 

oder SL oder 
Z   

5-6  

 

Anlage 1.4: Modul für die Bachelorarbeit (BM 23) 

 

Modul Semes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bachelorarbeit + Kolloquium 6. 

mind. 120 LP, 
BM 01, BM 05, 
BM 14 abge-

schlossen, BM 18 
angemeldet. 

 

Bachelorar-
beit  

(max. 60 
Seiten) mit 
Kolloquium 

12 + 2 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung vom 27.07.2011 beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1  
Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang 

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
vom 27.07.2011 

 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen. 

 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Fa-
ches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Bachelor of Science Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (B. Sc.)“. 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 6 Semester. 

 

§ 3 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach 
Anlage 1.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“, 
Anlage 1.4. 3Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 
1.2) zu wählen, die weiteren Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt 
werden, ein Wahlpflichtmodul kann aus dem Bereich Studium Generale der Leibniz Universität Hannover 
entnommen werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modul-
katalog. 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Bachelorarbeit und einem Kolloquium. 2Die 
Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden zu bear-
beiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) und der 
Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ 
werden 15 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Bachelorarbeit ist binnen drei Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich in 
elektronischer Form abzuliefern. 2Wird bei einer Abschlussarbeit der Abgabetermin ohne triftige Gründe 
nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. 3Die geltend gemachten Gründe müssen dem 
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Prüfungsausschuss unverzüglich angezeigt werden. 4In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen 
Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der Grund-
sätze zur Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen Leistungen vor der Einhaltung von 
Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend, höchstens 
aber um 90 Tage, hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder 
eine neue Aufgabe gestellt wird. 5Bei Krankheit aus triftigem Grund ist ein ärztliches, im Zweifelsfall ein 
amtsärztliches oder fachärztliches Zeugnis vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 6Im 
Krankheitsfall kann der Prüfungsausschuss ein weiteres Hinausschieben des Abgabetermins gestatten.  

(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Ar-
beit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht 
sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Bachelorarbeit in Kurzform. 2Es 
findet nach der Abgabe der Bachelorarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöf-
fentlichen Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium 
kann im Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 
5Die für das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form 
einer Broschüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben.  

 

§ 5 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit den in Anlage 1 genannten Modu-
len einschließlich des Moduls „Bachelorarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 180 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden.  

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen  
Prüfungsleistung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung entfällt. 

Die §§ 6 – 11 entfallen. 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für die Bachelorprüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den Anlagen zu 
entnehmen. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der Stu-
diengänge der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zu dem Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die 
Zulassung zum Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung 
mindestens 120 Leistungspunkte erworben wurden und die Module „Orientierungsprojekt I“, „Orientierungs-
projekt II“, „Vertiefungsprojekt I“  und „Exkursion und Stegreifarbeiten“ abgeschlossen sind und das Modul 
„Vertiefungsprojekt II“ zur Prüfung angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

(5) Zur Prüfung der Module „Vertiefungsprojekt I“ und „Vertiefungsprojekt II“ ist zugelassen, wer ein sech-
zehnwöchiges Vorpraktikum vorweist. Näheres zum Vorpraktikum regelt der Prüfungsausschuss. 
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§ 13 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Schüler und Schülerinnen, 
Freiwillige sowie Auszubildende mit Abitur 

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Schüler und Schülerin-
nen, sowie Freiwillige im Sinne des Bundesjugendfreiwilligengesetzes, Studienkollegiatinnen und Studien-
kollegiaten sowie Auszubildende mit Abitur zugelassen werden, soweit sie nach § 1 der Ordnung für Junior-
studierende eingetragen sind und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Die entsprechenden Bestim-
mungen dieser Prüfungsordnung sowie die Regelungen zu Versäumnis und Rücktritt von Prüfungsleistun-
gen sind nicht anwendbar. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden bei Aufnahme eines ordnungsge-
mäßen Studiums nicht berücksichtigt. 

(3) An der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bestandene Prüfungsleistungen können auf  
Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminar-
leistungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Bachelorarbeit mit Kollo-
quium. 

(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Die Studienleistung beinhaltet in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 
3Abweichend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen er-
setzt werden. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte er-
fasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen.  

(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren (z. B.  
Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und Antwor-
ten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 
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(12) 1Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme des Moduls „Aus-
arbeitung – Wissenschaftliches Arbeiten für Planerinnen und Planer“ zulässig, sofern sich die einzelnen Bei-
träge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 2Für die Bachelorarbeit 
mit Kolloquium sind nur Gruppen aus zwei Studierenden zulässig. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wur-
de und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der Ar-
beit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht 
sind. 

(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen Stu-
dierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte,  
Seminarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  

 

§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen nach Anlage 1.1 sind, ohne dass 
es einer Anmeldung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 

(2) 1Insgesamt können drei im zweiten Versuch nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites Mal wie-
derholt werden. 2Die Module „Projektarbeit“ sowie das Modul „Bachelorarbeit + Kolloquium“ können nur ein-
mal wiederholt werden. 

(3) 1Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung entge-
gen Absatz 1 gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung in Pflichtmodulen ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 
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§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2Alle Prü-
fungsleistungen, mit Ausnahme des Moduls „Exkursion und Stegreifarbeiten“, werden benotet. 3Dabei sind 
folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
4Das Modul „Exkursion und Stegreif“ wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
5Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der Ge-
wichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, ob 
die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden.  

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwi-
schen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 
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(6) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird nach folgendem Gewichtungsschema gebildet: 

Teilnote A als Mittelwert aus den beiden Modulen „Orientierungsprojekt I“ und „Orientierungsprojekt II“ 
nach Anlage 1.1, 

Teilnote B als Mittelwert aus den beiden Modulen „Vertiefungsprojekt I“ und “ Vertiefungsprojekt II“ 
nach Anlage 1.1, 

Teilnote C als Mittelwert aus allen weiteren Pflichtmodulen ohne das Modul „Bachelorarbeit + 
Kolloquium“, 

Teilnote D als Mittelwert aus allen Wahlpflichtmodulen.  
2Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls das zum Erreichen der nach Anlagen 1.2 und 1.3 erforderli-
chen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktezahlen ergibt, wird das 
Modul bei der Berechnung einbezogen. 
3Teilnote E als Note des Moduls „Bachelorarbeit + Kolloquium“. 
4Die Gesamtnote ergibt sich aus den fünf Teilnoten, wobei Teilnote A mit 12,5%, Teilnote B mit 18%,  
Teilnote C mit 40%, Teilnote D mit 17,5% und Teilnote E mit 12% gewichtet werden. 
5Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2, 3 und 6  wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 2 erforderlichen Leis-
tungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. 3Abweichende Gewichtungen innerhalb einzelner Module sind in den Anlagen geregelt.  

 

§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl er-
forderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf 
Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 
der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 
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(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungs-
leistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 60 Leistungspunkten angerech-
net. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine 
außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Bachelorarbeit wird nicht angerech-
net. 

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des  
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und 
deren Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungs-
punkte enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der „Bachelor-
arbeit + Kolloquium“) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Vorausset-
zungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind. 6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verlie-
henen akademischen Grad und ein Diploma Supplement ausgestellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das 
die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vor-
sitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; 
sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische Mit-
glied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend). 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Einer der 
Prüfenden der Bachelorarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder  
Promovierten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 
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Anlagen 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Bachelorstudiums 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit unveränderter 
Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ bedeutet Bericht. „KA“ bedeutet 
Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet Exkursionstage. Z bedeutet zusammenge-
setzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle 20 Pflichtmodule bestanden werden. 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Orientierungsprojekt I  Projekt 1.    Z 10 

Visuelle Kommunikation / 
Gestaltung und Darstellung/ 
Graphische Datenverarbeitung 

Vorlesung und  
Seminar/ 
Übung 

1.   Ü (60%) und 
Ü (40%)  

5 

Naturschutz und Landschafts-
planung: Grundlagen und  
Methoden 

3  
Vorlesungen 

1.   K 45 (40%), 
Z (60%) 

10 

Landschaftsarchitektur,  
Entwerfen und Geschichte 

2  
Vorlesungen 

1.   Z, SL oder K 
60 

5 

Einführung in die angewandte 
Pflanzenökologie und Boden-
kunde I 

2  
Vorlesungen 

1.   K 60 

und K 60 

5 

Orientierungsprojekt II  Projekt 2.    Z 10 

Grundlagen der  
Pflanzenverwendung 

Vorlesung 2.   Ü und 20K 5 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und sozialräumlicher 
Kontext 

2  
Vorlesungen 

Übungen 

2.   Ü  5 

Einführung in die angewandte 
Pflanzenökologie und Boden-
kunde II 

Übungen 2.   Ü (20%) und 
K 30 (80%) 

5 

Profession, Planung und Politik 2 
Vorlesung 

2 Seminare  

3.   SL oder M 
20, Z, SL 
oder K 60 

oder Z 

10 

Vegetationstechnische  
Grundlagen 

2  
Vorlesungen 

3.   M 20 oder K 
90  

5 

Naturschutz und Landschafts-
planung: Maßnahmen und  
Instrumente 

2 Vorlesungen 3.    Z 5 

Entwerfen urbaner Landschaf-
ten und gesellschaftlicher  
Wandel 

2 Vorlesungen 3.    Ü 5 

Einführung in die angewandte 
Pflanzenökologie und Boden-
kunde III 

3 
Vorlesungen 

 

3.  1 Studien-
leistung 

K 60 5 
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Modul Lehrveran-
staltungen 

Fachse-
mester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsprojekt I Projekt 4. Orientierungspro-
jekte; 

Vorpraktikum 

  Z 12 

Stadt-, Regional-und  
Landesplanung;  
Planungsrecht 

2 Vorlesungen 4.   K 60 (66,6%) 
K 60 (33,3%) 

5 

Landschaftsarchitektur, Entwer-
fen und Theorie 

Vorlesung 4.    Z 5 

Vertiefungsprojekt II Projekt 5. Orientierungspro-
jekte; 

Vorpraktikum 

  Z 12 

Exkursion und Stegreif Exkursionen 
und Stegreife 

ab 1.  10 E B 6 

Ausarbeitung – Wissenschaftli-
ches Arbeiten für Planerinnen 
und Planer 

Hausarbeit ab 2.   KA 5 

Summe      135 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums aus der Fachgruppe Landschaft 

Wahlpflichtmodule nach Anlage 1.2 bis 1.3 müssen mindestens im Umfang von 30 Leistungspunkten bestanden werden. 
Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu wählen. Im Wahl-
pflichtmodul Studium Generale (Anlage 1.3) können aus dem Gesamtangebot der Leibniz Universität Hannover Module 
im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. Die bestandenen Module innerhalb des Studiums 
Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf einem Laufzettel testiert.  

 

Modul 

 

Lehrveranstal-
tungen 

Fach-
semester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bautechniken in der Land-
schaftsarchitektur – Grundlagen 

 Vorlesung ab 3.   K 90 oder M 
20 

5 

Gartendenkmalpflege Vorlesung ab 2.   M 20 oder  
K 60 oder SL 

5 

Darstellungsmethodik in der 
Landschaftsarchitektur - Grund-
lagen 

Seminar/ 
Übung 

ab 2.   Ü 5 

Aktuelle Fragen der  
Freiraumpolitik - Grundlagen 

Seminar ab 2.   SL und Ü   5 

Ingenieurbiologie und  
Pflanzenverwendung 

Vorlesung ab 4.   M 20 5 

Erfassung von Flora und Fauna Seminar/ 
Übung 

ab 4.   KA 5 

Waldökologie und Forstplanung Vorlesung ab 2.   M 20 5 

Grundlagen der 
Regionalentwicklung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 5.   SL oder KA 5 

Interdisziplinäre Fragen  
der Raum- und Regional-
entwicklung 

Vorlesung und 
Seminar 

ab 2.    SL oder KA 5 

Aktuelle Fragen der Land-
schaftsarchitektur und  
Umweltplanung I 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Land-
schaftsarchitektur und  
Umweltplanung II 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Land-
schaftsarchitektur und  
Umweltplanung III 

Seminar ab 2.    SL oder Ü 
oder K 60 

oder  
M 20 oder Z 

5 

Frauen und Männer in  
(Landschafts-)Architektur und 
Planung 

2 Seminare ab 3.   SL oder KA 6 

Fachsprache Englisch Vorlesung/ 
Seminar 

ab 2.   SL 5 
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Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums außerhalb Fachgruppe Landschaft 
 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Fach-
semester 

Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und Darstellung I Seminar/  
Übung 

ab 2.   SL 6 

Entwurf und Darstellung II Vorlesung/ 
Seminar/ 
Übung 

ab 2.   SL oder Z 6 

Theorien aktueller  
Architektur 1 

Vorlesung/ 
Übung/ 
Seminar 

ab 2.   Z 6 

Geschichte und Theorie I Vorlesung ab 2.  1 Studien-
leistung pro 
Semester 

K 60 und  
K 60 

6 

AutoCAD Seminar/  
Übung 

ab 2.   Ü 4 

Geo-Informationssysteme 
und Fernerkundung 

 ab 2.  Studien-
leistung 

M 30 und K 
45 

5 

Grundlagen der Hydrologie 
und Wasserwirtschaft 

Vorlesung und 
Übung 

ab 2.  Studien-
leistung 

K 80-120  5 

Einführung in die  
Volkswirtschaftslehre  
(Nebenfach) 

Vorlesung ab 2.   K 60 4 

Einführung in die Soziologie Vorlesung/ 
Seminar 

ab 2.  1 Studien-
leistung pro 
Veranstal-

tung 

M 20 oder K 
60 oder KA 

8 

Einführung in die Methoden 
der empirischen Sozialfor-
schung 

Vorlesung und 
Übung 

ab 2.  1 Studien-
leistung pro 
Veranstal-

tung 

M 20 oder K 
60 

6 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.   K oder M 
oder B oder 
KA oder Ü 

oder SL oder 
Z  

5-6 

 

 

Anlage 1.4: Modul für die Bachelorarbeit  

Modul Semes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bachelorarbeit  + Kolloquium 6. 

mind. 120 LP, 
Orientierungspro-
jekte und ein Ver-

tiefungsprojekt 
müssen abge-
schlossen, das 

zweite Vertiefungs-
projekt angemeldet 

sein. 

 

Bachelor-arbeit  
(max. 60 Sei-
ten) mit Kollo-

quium 

12 + 3 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Landschaftsarchitektur vom 
13.07.2009 beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. 
Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang 

Landschaftsarchitektur 
vom 13.07.2009 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen. 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung entfällt. 

Die §§ 1 – 6 entfallen. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science Landschaftsarchitektur (M. Sc.)“. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
1.1, fünf Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4. 
3Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu wäh-
len, die weiteren Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt werden, ein 
Wahlpflichtmodul kann aus dem Bereich Studium Generale der Leibniz Universität Hannover entnommen 
werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Masterarbeit und einem Kolloquium. 2Die  
Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden zu bear-
beiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der 
Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ wer-
den 30 Leistungspunkte vergeben. 
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(2) 1Die Masterarbeit ist binnen fünf Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich in 
elektronischer Form abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen triftiger Gründe vom Prüfungsausschuss 
verlängert werden. 

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und 
die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Masterarbeit in Kurzform. 2Es findet 
nach der Abgabe der Masterarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöffentlichen 
Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium kann im 
Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 5Die für 
das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form einer Bro-
schüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben.  

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für Masterprüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm  
Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den Anlagen zu 
entnehmen. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der Stu-
diengänge der Landschaftsarchitektur, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulas-
sung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 
75 Leistungspunkte erworben wurden und Module „Master Projekt I“ und „Master Projekt II“ abgeschlossen 
sind und das Modul „Master Projekt III“ angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 entfällt 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminar-
leistungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Masterarbeit mit Kolloqu-
ium. 

(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Studienleistungen beinhalten in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 3Abwei-
chend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen ersetzt wer-
den. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte er-
fasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 
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(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren (z.B.  
Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und Antwor-
ten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 

(12) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme der Masterarbeit mit 
Kolloquium zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und 
getrennt bewerten lassen. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind. 

(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen Stu-
dierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte,  
Seminarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  

 

§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen sind, ohne dass es einer Anmel-
dung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 
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(2) 1Insgesamt drei im ersten und zweiten Versuch nicht bestandene Prüfungsleistungen können ein zweites 
Mal wiederholt werden. 2Die Module „Projektarbeit“ sowie das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ können 
nur einmal wiederholt werden. 

(3) 1Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden  
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der  
Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, 
ob die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden. 
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(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwi-
schen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

(6) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung wird nach folgendem Gewichtungsschema gebildet: 

Teilnote A als Mittelwert aus den drei Modulen „Projektarbeit“ (MM 11, MM 14, MM 16) 
nach Anlage 1.1, 

Teilnote B als Mittelwert aus allen weiteren Pflicht- und Wahlpflichtmodulen ohne dem Modul 
„Masterarbeit“, 

Teilnote C als Note des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“. 
2Die Gesamtnote ergibt sich aus den drei Teilnoten, wobei Teilnote A mit 45%, Teilnote B mit 32% und Teil-
note C mit 23% gewichtet werden. 
3Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 6 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 8 erforderlichen Leis-
tungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. 3Abweichende Gewichtungen innerhalb der einzelnen Module sind in den Anlagen geregelt.  
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§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl er-
forderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf 
Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 
der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungspunkten angerechnet. 
2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine au-
ßerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird nicht angerechnet. 

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren  
Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte 
enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterar-
beit + Kolloquium“) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als 
Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wurde. 
6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma  
Supplement ausgestellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 
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§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das 
die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vor-
sitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; 
sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische Mit-
glied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende. (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend) 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Der Erst-
prüfer der Masterarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder Promovier-
ten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 
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5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 28 Außerkrafttreten 
1Diese Prüfungsordnung tritt mit Ende des SoSe 2014 außer Kraft. 2Danach können Prüfungen nach dieser 
Prüfungsordnung nicht mehr abgenommen werden. 
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Anlagen 

 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur 

 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit  
unveränderter Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ be-
deutet Bericht. „KA“ bedeutet Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet 
Exkursionstag. „V“ bedeutet Vorträge. Z bedeutet zusammengesetzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle sieben Pflichtmodule bestanden werden. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master Projekt I Projekt 1.    Z 15 

Geschichte der  
Landschaftsarchitektur 

Vorlesung/ 
Seminar 

1.   SL oder 
M 30 oder 
K 60 oder 

Z 

5 

Landschaftsarchitektur  
und Entwerfen 

Vorlesung/ 
Übung 

1.   SL oder Ü 
oder Z  

5 

Master Projekt II Projekt 2.    Z  15 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und Wasserräume 

Seminar 2.  V SL  5 

Master Projekt III Projekt 3.    Z 15 

Exkursion und Stegreif Exkursionen 
und Stegreif 

1.  10 E B 5 

Summe      65 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur aus der Fachgruppe 
Landschaft 

Wahlpflichtmodule nach Anlage 1.2 bis 1.3 müssen mindestens im Umfang von 25 Leistungspunkten be-
standen werden. Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft 
(Anlage 1.2) zu wählen. Im Wahlpflichtmodul Studium Generale können aus dem Gesamtangebot der  
Leibniz Universität Hannover Module im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. 
Die bestandenen Module im Bereich Studium Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf 
einem Laufzettel testiert.  
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vegetationstechnik und Bau-
technik - Vertiefung 

Seminar  ab 1.   Ü oder M 30 5 

Darstellungsmethodik in der 
Landschaftsarchitektur -  
Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   Ü oder SL 
oder Z 

5 

Aktuelle Forschungsfragen in 
der Gartendenkmalpflege 

Seminar ab 2.   M 30 oder K 
60 oder SL 

oder Z 

5 

Pflanzenverwendung -  
Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.    Z 5 

Aktuelle Fragen der  
Freiraumpolitik - Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   SL und Ü  5 

Modellansätze für die  
Umweltplanung 

Seminar ab 1.   SL  5 

Landschaftswahrnehmung, 
Erholung und Tourismus 

Seminar ab 2.   Ü und  
SL 

5 

Umweltrecht und -verwaltung Seminar ab 1.   SL und KA 5 

Ingenieurbiologie -   
aktuelle Forschungsfragen 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL oder M 
30 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Stadt- 
und Regionalentwicklung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL oder KA 5 

Stadt- und Regionalplanung, 
Regional Governance 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.    SL oder KA  5 

Biodiversität und  
Naturschutz 

2 Seminare ab 1.   K 60 5 

Raumwissenschaftliche  
Genderstudien 

Seminar ab 1.   SL oder KA 5 

Landschaftsplanung und  
Naturschutz: Umsetzung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 2.    Z 5 

Aktuelle Fragen der Land-
schaftsarchitektur I 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M 30 oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Land-
schaftsarchitektur II 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M 30 oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 
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Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur außerhalb der Fach-
gruppe Landschaft 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und Darstellung 
IV 

Vorlesung/ 
Seminar/ 
Übung 

ab 1.  Studienleis-
tung 

SL 6 

Theorien aktueller  
Architektur 2 

Seminar ab 1.    Z  6 

Gebäudelehre II Seminar/ 
Übung 

ab 1.   M 30 
und/oder SL 

6 

Umweltsysteme:  
Kulturlandschaft 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   Ü 6 

Künstlerische  
Gestaltung  

Seminar ab 1.  Ü Ü und/oder 
SL 

6 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.   M oder K 
oder SL 

oder B oder 
KA oder Ü 

oder V oder 
Z 

5-6 

 

 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit inklusive Kolloquium  

 

Modul Fach-
semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit + Kolloquium 4. mind. 75 LP, 
Master Projekte 
I und II müssen 
abgeschlossen, 

das dritte  
Master Projekt 

angemeldet 
sein. 

 Masterar-
beit mit 

Kolloquium 

30 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Landschaftsarchitektur vom 
27.07.2011 beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. 
Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang 

Landschaftsarchitektur 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 27.07.2011 

 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen. 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung entfällt. 

Die §§ 1 – 6 entfallen. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science Landschaftsarchitektur (M. Sc.)“. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
1.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ nach Anlage 
1.4. 3Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu 
wählen, die weiteren Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt werden, 
ein Wahlpflichtmodul kann aus dem Bereich Studium Generale der Leibniz Universität Hannover entnom-
men werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Masterarbeit und einem Kolloquium. 2Die  
Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden zu bear-
beiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der 
Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ wer-
den 30 Leistungspunkte vergeben. 
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(2) 1Die Masterarbeit ist binnen fünf Monaten nach Ausgabe in dreifacher gedruckter Ausfertigung und zu-
sätzlich in elektronischer Form abzuliefern. 2Wird bei einer Abschlussarbeit der Abgabetermin ohne triftige 
Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. 3Die geltend gemachten Gründe müs-
sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich angezeigt werden. 4In Fällen, in denen der Abgabetermin aus 
triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der 
Grundsätze zur Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen Leistungen vor der Einhaltung 
von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend, höchstens 
aber um 90 Tage, hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder 
eine neue Aufgabe gestellt wird. 5Bei Krankheit aus triftigem Grund ist ein ärztliches, im Zweifelsfall ein 
amtsärztliches oder fachärztliches Zeugnis vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 6Im 
Krankheitsfall kann der Prüfungsausschuss ein weiteres Hinausschieben des Abgabetermins gestatten.  

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und 
die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Masterarbeit in Kurzform. 2Es findet 
nach der Abgabe der Masterarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöffentlichen 
Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium kann im 
Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 5Die für 
das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form einer Bro-
schüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben.  

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für Masterprüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm  
Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den Anlagen zu 
entnehmen 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der  
Studiengänge der Landschaftsarchitektur, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulas-
sung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 
75 Leistungspunkte erworben wurden und die Module „Master Projekt I“ und „Master Projekt II“ und „Exkur-
sion und Stegreif“ abgeschlossen sind und das Modul „Master Projekt III“ zur Prüfung angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 entfällt 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminar-
leistungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Masterarbeit mit Kolloqu-
ium. 
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(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Studienleistungen beinhalten in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 3Abwei-
chend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen ersetzt wer-
den. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte er-
fasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 

(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren  
(z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und 
Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 

(12) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme der Masterarbeit mit 
Kolloquium zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und 
getrennt bewerten lassen. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind. 

(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen  
Studierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte,  
Seminarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  
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§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen nach Anlage 1.1 sind, ohne dass 
es einer Anmeldung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 

(2) 1Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung in Pflichtmodulen ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2 Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
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(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der Ge-
wichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, ob 
die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte  
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwi-
schen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

(6) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungslei-
tungen. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 
3Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 6 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 8 erforderlichen Leis-
tungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. 3Abweichende Gewichtungen innerhalb einzelner Module sind in den Anlagen geregelt.  
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§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl  
erforderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden 
auf Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festset-
zung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungspunkten angerech-
net. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine 
außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird nicht angerech-
net. 

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und de-
ren Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungs-
punkte enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls 
„Masterarbeit + Kolloquium“) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen 
und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden 
zugleich als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Vor-
aussetzungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind. 6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den 
verliehenen akademischen Grad und ein Diploma Supplement ausgestellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 
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§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das 
die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vor-
sitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; 
sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische Mit-
glied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend). 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Der Erst-
prüfer der Masterarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder Promovier-
ten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche  
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder 
diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft 
der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entschei-
dung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 
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Anlagen 
 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit un-
veränderter Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ bedeu-
tet Bericht. „KA“ bedeutet Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet  
Exkursionstag. „V“ bedeutet Vorträge. Z bedeutet zusammengesetzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle sieben Pflichtmodule bestanden werden. 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master Projekt I Projekt 1.    Z 15 

Geschichte der  
Landschaftsarchitektur 

Vorlesung/ 
Seminar 

1.   SL oder M 
30 oder K 
60 oder Z 

5 

Landschaftsarchitektur  
und Entwerfen 

Vorlesung/ 
Übung 

1.   SL oder Ü 
oder Z 

5 

Master Projekt II Projekt 2.    Z 15 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und Wasserräume 

Seminar 2.   SL  5 

Master Projekt III Projekt 3.    Z 15 

Exkursion und Stegreif Exkursionen 
und Stegreif 

1.  10 E B 5 

Summe      65 

 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur aus der Fachgruppe 
Landschaft 

Wahlpflichtmodule nach Anlage 1.2 bis 1.3 müssen mindestens im Umfang von 25 Leistungspunkten be-
standen werden. Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft 
(Anlage 1.2) zu wählen. Im Wahlpflichtmodul Studium Generale können aus dem Gesamtangebot der Leib-
niz Universität Hannover Module im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. Die 
bestandenen Module im Bereich Studium Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf einem 
Laufzettel testiert.  
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vegetationstechnik und  
Bautechnik - Vertiefung 

Seminar  ab 1.   Ü oder M 30 5 

Darstellungsmethodik in der Land-
schaftsarchitektur - Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   Ü oder SL 
oder Z 

5 

Aktuelle Forschungsfragen in der 
Gartendenkmalpflege 

Seminar ab 2.   M 30 oder K 
60 oder SL 

oder Z 

5 

Pflanzenverwendung -  
Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   Z 5 

Aktuelle Fragen der Freiraumpolitik 
- Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   SL und Ü  5 

Modellansätze für die  
Umweltplanung 

Seminar ab 1.   SL   5 

Landschaftswahrnehmung,  
Erholung und Tourismus 

Seminar ab 2.   Ü und SL 5 
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Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Umweltrecht und -verwaltung Seminar ab 1.   SL und KA 5 

Ingenieurbiologie -   
aktuelle Forschungsfragen 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.   SL oder M 
30 oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Stadt- und 
Regionalentwicklung 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.   SL oder KA 5 

Stadt- und Regionalplanung,  
Regional Governance 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.    SL oder KA  5 

Biodiversität und Naturschutz 2 Seminare ab 2.   K 60 5 

Raumwissenschaftliche  
Genderstudien 

Seminar ab 1.   SL oder KA 5 

Landschaftsplanung und  
Naturschutz: Umsetzung 

Vorlesung/
Seminar 

ab 2.   Z 5 

Aktuelle Fragen der Landschafts-
architektur I 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.   M 30  oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der Landschafts-
architektur II 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.   M 30 oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 

 

Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Landschaftsarchitektur außerhalb der Fach-
gruppe Landschaft 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und Darstellung IV Vorlesung/
Seminar/ 
Übung 

ab 1.  Studien-
leistung 

SL 6 

Theorien aktueller  
Architektur 2 

Seminar ab 1.    Z 6 

Entwurf und Darstellung III Seminar/ 
Übung 

ab 1.   SL 6 

Umweltsysteme:  
Kulturlandschaft 

Vorlesung/
Seminar 

ab 1.   Ü 6 

Künstlerische Gestaltung  Seminar ab 1.   Z 5 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.   M oder K 
oder SL oder 

B oder KA 
oder Ü oder 

V oder Z 

5-6 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit inklusive Kolloquium 

Modul Fach-
semester 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit + Kolloquium 4. mind. 75 LP, 
Master Projekte I und II müssen

abgeschlossen, das dritte  
Master Projekt angemeldet 

sein. 

 Master-
arbeit mit 

Kolloquium 

30 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Umweltplanung vom 13.07.2009 
beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie tritt nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang 

Umweltplanung 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 13.07.2009 

 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen. 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung entfällt. 

Die §§ 1 – 6 entfallen. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science Umweltplanung (M. Sc.)“. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
1.1, fünf Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ nach 
Anlage 1.4. 3Mindestens drei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 
1.2) zu wählen, die weiteren Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt 
werden, ein Wahlpflichtmodul kann aus dem Bereich Studium Generale der Leibniz Universität Hannover 
entnommen werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modul-
katalog. 

 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Masterarbeit und einem Kolloquium. 
2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein  
Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden 
zu bearbeiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und 
der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 
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(2) 1Die Masterarbeit ist binnen fünf Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich in 
elektronischer Form abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen triftiger Gründe vom Prüfungsausschuss 
verlängert werden. 

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und 
die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Masterarbeit in Kurzform. 2Es findet 
nach der Abgabe der Masterarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöffentlichen 
Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium kann im 
Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 5Die für 
das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form einer Bro-
schüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben. 

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried  
Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den 
Anlagen zu entnehmen 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der  
Studiengänge der Umweltplanung, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulas-
sung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 
75 Leistungspunkte erworben wurden und Module „Master Projekt I“ und „Master Projekt II“ abgeschlossen 
sind und das Modul „Master Projekt III“ angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 entfällt. 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminarleis-
tungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Masterarbeit mit Kolloquium. 

(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Studienleistungen beinhalten in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 3Abwei-
chend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen ersetzt wer-
den. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte er-
fasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 63 

(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren  
(z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und 
Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 

(12) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme der Masterarbeit mit 
Kolloquium zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und 
getrennt bewerten lassen. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind. 

(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen  
Studierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte,  
Seminarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  

 

§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen sind, ohne dass es einer Anmel-
dung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 
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(2) 1Insgesamt drei im ersten und zweiten Versuch nicht bestandene Prüfungsleistungen können ein zweites 
Mal wiederholt werden. 2Die Module „Projektarbeit“ sowie das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ können 
nur einmal wiederholt werden. 

(3) 1Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 2 Prüfungsleis-
tungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der  
Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, 
ob die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden. 
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(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte  
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz  
zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungs-
klausuren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

(6) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung wird nach folgendem Gewichtungsschema gebildet: 

Teilnote A als Mittelwert aus den drei Modulen „Projektarbeit“ (MM 11, MM 14, MM 16) 
nach Anlage 1.1, 

Teilnote B als Mittelwert aus allen weiteren Pflicht- und Wahlpflichtmodulen ohne dem Modul 
„Masterarbeit + Kolloquium“, 

Teilnote C als Note des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“. 
2Die Gesamtnote ergibt sich aus den drei Teilnoten, wobei Teilnote A mit 45%, Teilnote B mit 32% und  
Teilnote C mit 23% gewichtet werden. 
3Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 6 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 8 erforderlichen Leis-
tungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. Abweichende Gewichtungen innerhalb einzelner Module sind in den Anlagen geregelt.  
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§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl er-
forderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf 
Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 
der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungspunkten angerech-
net. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine 
außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird nicht angerech-
net. 

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren  
Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte 
enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Master-
arbeit + Kolloquium“) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wur-
de. 6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma 
Supplement ausgestellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser  Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss  
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gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mit-
glied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 
4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt 
werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studenti-
sche Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend). 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Der Erst-
prüfer der Masterarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder Promovier-
ten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen  
Terminen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 
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(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 28 Außerkrafttreten 
1Diese Prüfungsordnung tritt mit Ende des SoSe 2014 außer Kraft. 2Danach können Prüfungen nach dieser 
Prüfungsordnung nicht mehr abgenommen werden. 
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Anlagen 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung 

 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit un-
veränderter Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ bedeu-
tet Bericht. „KA“ bedeutet Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet  
Exkursionstag. Z bedeutet zusammengesetzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle sieben Pflichtmodule bestanden werden. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master Projekt I Projekt 1.    Z 15 

Stadt-und Regionalplanung, 
Regional Governance 

Vorlesung / 
Seminar 

1.   SL oder 
KA  

5 

Biodiversität und  
Naturschutz 

2 Seminare 1.   K 60 5 

Master Projekt II Projekt 2.   Z 15 

Landschaftsplanung und  
Naturschutz: Umsetzung 

Vorlesung/ 
Seminar 

2.    Z 5 

Master Projekt III Projekt 3.   Z 15 

Exkursion und Stegreif Exkursion 
und Stegreif 

3.  10 E B 5 

Summe      65 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung aus der Fachgruppe Landschaft 

Wahlpflichtmodulen nach den Anlagen 1.2 und 1.3 sind mindestens im Umfang von 25 Leistungspunkten  zu 
bestehen. Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft zu wählen. 
Im Wahlpflichtmodul Studium Generale können aus dem Gesamtangebot der Leibniz Universität Hannover 
Module im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. Die bestandenen Module des 
Studiums Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf einem Laufzettel testiert. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Planungsinformatik Vorlesung ab 1.   Ü 5 

Modellansätze für die  
Umweltplanung 

Seminar ab 1.   SL  5 

Ingenieurbiologie - aktuelle 
Forschungsfragen 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL 
oderM30 

5 

Aktuelle Fragen der Stadt-  
und Regionalentwicklung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL oder 
KA 

5 

Umweltprüfung Seminar ab 1.   M 30 5 

Wissenschaftliches Arbeiten 
mit freilandökologischen  
Methoden 

Seminar ab 1.   KA 5 

Landschaftswahrnehmung, 
Erholung und Tourismus 

Seminar ab 2.   Ü und SL  5 

Umweltrecht und -verwaltung Seminar ab 1.   SL und KA 5 

Nachhaltige Raum- und  
Umweltentwicklung 

Seminar ab 1.   SL 5 

Aktuelle Fragen der Freiraum-
politik - Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.    SL und Ü 5 

Geschichte der  
Landschaftsarchitektur 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL 
oderM30 

oder  
K 60 oder 

Z 

5 

Entwerfen urbaner Landschaf-
ten und Wasserräume 

Seminar 2.   SL  5 

Aktuelle Forschungsfragen in 
der Gartendenkmalpflege 

Seminar ab 2.   SL oder M 
30 oder K 
60 oder Z 

5 

Raumwissenschaftliche  
Genderstudien 

Seminar ab 1.   SL oder 
KA 

5 

Landschaftsarchitektur  
und Entwerfen 

Vorlesung/ 
Übung 

3.   SL oder Ü 
oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der  
Umweltplanung I 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M 30 oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der  
Umweltplanung II 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M 30 oder 
SL oder Ü 

oder Z 

5 
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Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung außerhalb der Fachgruppe 
Landschaft 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Meteorologie II Vorlesung/ 
Übung 

ab 1.  1 Studien-
leistung 

K 90 oder M 
60 

4 

Umweltsysteme:  
Kulturlandschaft 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   Ü 6 

Bodenuntersuchungs-
verfahren 

Übung/ 
Praktikum 

ab 1.   KA 5 

Bodenbewertung Übung/ 
Praktikum 

ab 1.   KA 5 

Wasserwirtschaft 
und Umwelt 

Vorlesung ab 1.    SL(50%), 
M15 (25%), 
M15(25%) 

5 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.    K oder M 
oder B oder 
KA oder Ü 

oder SL 
oder Z 

5-6 

 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit inklusive Kolloquium 

 

Modul Fach-
semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit + Kolloquium 4. mind. 75 LP, 
Master Projekte 
I und II müssen 
abgeschlossen, 

das dritte  
Master Projekt 

angemeldet 
sein. 

 Masterar-
beit mit 

Kolloquium 

30 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.06.2012 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Umweltplanung vom 27.07.2011 
beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie tritt nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang 

Umweltplanung 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 27.07.2011 

 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen. 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung entfällt. 

Die §§ 1 – 6 entfallen. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science Umweltplanung (M. Sc.)“. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
1.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und 1.3 und dem Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ nach Anlage 
1.4. 3Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft (Anlage 1.2) zu 
wählen, die weiteren Wahlpflichtmodule können außerhalb dieses Bereichs (Anlage 1.3) gewählt werden, 
ein Wahlpflichtmodul kann aus dem Bereich Studium Generale der Leibniz Universität Hannover entnom-
men werden. 4Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Das Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ besteht aus der Masterarbeit und einem Kolloquium. 2Die  
Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen sowie planerisch-gestalterischen Methoden zu bear-
beiten. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der 
Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ wer-
den 30 Leistungspunkte vergeben. 
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(2) 1Die Masterarbeit ist binnen fünf Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung und zusätzlich in 
elektronischer Form abzuliefern. 2Wird bei einer Abschlussarbeit der Abgabetermin ohne triftige Gründe 
nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. 3Die geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich angezeigt werden. 4In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen 
Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der Grund-
sätze zur Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen Leistungen vor der Einhaltung von 
Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend, höchstens 
aber um 90 Tage, hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder 
eine neue Aufgabe gestellt wird. 5Bei Krankheit aus triftigem Grund ist ein ärztliches, im Zweifelsfall ein 
amtsärztliches oder fachärztliches Zeugnis vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 6Im 
Krankheitsfall kann der Prüfungsausschuss ein weiteres Hinausschieben des Abgabetermins gestatten. 

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und 
die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(4) 1Das Kolloquium dient der verständlichen Darstellung der Inhalte der Masterarbeit in Kurzform. 2Es findet 
nach der Abgabe der Masterarbeit und innerhalb des Bewertungszeitraums in einem hochschulöffentlichen 
Rahmen statt. 3Zum Kolloquium können die Prüfenden externe Gäste einladen. 4Das Kolloquium kann im 
Einverständnis mit den Prüfenden und den zu Prüfenden in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. 5Die für 
das Kolloquium erarbeiteten Materialien sind zur Präsentation vorzulegen. 6Sie können die Form einer Bro-
schüre, einer Internetdarstellung, einer digitalen Präsentation oder eines Posters haben. 

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit + Kolloquium“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) 1Für Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried  
Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind den 
Anlagen zu entnehmen 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der  
Studiengänge der Umweltplanung, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulas-
sung zum Modul „Masterarbeit + Kolloquium“ setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 
75 Leistungspunkte erworben wurden und die Module „Master Projekt I“ und „Master Projekt II“ und „Exkur-
sion und Stegreif“ abgeschlossen sind und das Modul „Master Projekt III“ zur Prüfung angemeldet wurde. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 entfällt. 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Kurzarbeiten, Berichte, Seminarleis-
tungen, Übungen, ePrüfungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen und die Masterarbeit mit Kolloquium. 
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(2) 1Studienleistungen sind Hausübungen, Präsenzübungen, Vorträge, Ausarbeitungen, Exkursionen, die 
der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Studienleistungen beinhalten in der Regel die regelmäßige Teil-
nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 3Abwei-
chend von den Anlagen können Klausuren auch durch elektronische oder mündliche Prüfungen ersetzt wer-
den. 4Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Elektronische Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Antworten in elektronische Eingabegeräte er-
fasst und über diese ausgewertet werden. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 

(5) 1Klausuren oder elektronische Prüfungen können in Teilen nach einem Antwortwahlverfahren  
(z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 2Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und 
Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(6) 1Bei Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice) sind die Prüfungsfragen und Antwor-
ten im Vorfeld von zwei prüfungsberechtigten Personen auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemes-
senheit zu überprüfen. 2Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufga-
ben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 3Bei der Bewertung ist von einer verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 4Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken.  

(7) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den Anlagen. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden in 
einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(8) 1Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige schriftliche, entwerferische oder planerische Arbeit. 2Der Umfang 
richtet sich nach den Anlagen. 

(9) 1Berichte sind Gutachten und Planwerke, die der fachlichen Praxis entsprechen. 2Ein Rahmen für die 
Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne bzw. Entwurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung 
festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 3Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

(10) Eine Seminarleistung umfasst eine Kurzarbeit und einen Vortrag mit anschließender Diskussion. 

(11) Übungen sind Prüfungsleistungen in Form von Protokollen oder Entwürfen, die veranstaltungsbeglei-
tend abgegeben und am Ende in ihrer Gesamtheit bewertet werden. 

(12) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind mit Ausnahme der Masterarbeit mit 
Kolloquium zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und 
getrennt bewerten lassen. 

(13) Bei der Abgabe von Kurzarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind. 

(14) 1ePrüfungen sind elektronische Prüfungen, die Studierende unter Aufsicht mit Hilfe technischer Medien 
ablegen. 2Dies kann auch an einem anderen Ort zugelassen werden, wenn die Identität des jeweiligen Stu-
dierenden dabei zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

(15) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung kann aus bis zu fünf kleineren Prüfungen bestehen. 2Teile 
dieser Prüfungsleistungen können Klausuren, mündliche Prüfungen, Protokolle, Kurzarbeiten, Berichte, Se-
minarleistungen, Übungen, ePrüfungen sein. 3Die genaue Anzahl und Art der Prüfungsteile sowie deren 
Gewichtung ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(16) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 14 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  
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§ 15 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Anmeldung erforderlich. 

 

§ 16 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann einmal wiederholt werden. 3Nichtbestandene Prüfungsleistungen nach Anlage 1.1 sind, ohne dass 
es einer Anmeldung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 

(2) Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder des Prüfenden auch in einer anderen 
Prüfungsform gem. § 14 wiederholt werden. 2§ 14 Abs. 16 gilt entsprechend. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin gegenüber dem 
Prüfer und dem Prüfungsausschuss erklärt werden. 2Der Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
3Die Prüfungsleitung ist zum nächsten, vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzuholen, ohne 
dass es einer Anmeldung bedarf. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 5Nach Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder nach Rücktritt von einer 
Prüfungsleistung aus triftigen Gründen ist die Prüfungsleistung zum nächsten, vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin nachzuholen, ohne dass es einer Anmeldung bedarf.  6In Fällen, in denen der Abgabeter-
min aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass 
lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, 
ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 7Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in 
begründeten Einzelfällen den Abgabetermin weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung in Pflichtmodulen ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 2Prüfungsleis-
tungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
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(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung gem. § 14 Abs. 15 ist bestanden, wenn der anhand der  
Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 2Dabei ist es unerheblich, 
ob die einzelnen Teilleistungen bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwortet hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwi-
schen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Klausurtermins.  

(5) 1Die Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind wie folgt zu bewerten:  

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung die erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Fragen nach Abs. 3 erreicht, so lautet die Note 

"Sehr gut"  wenn er mindestens 91 vom Hundert,  

"gut"   wenn er mindestens 78, aber weniger als 91 vom Hundert,  

"befriedigend"  wenn er mindestens 65, aber weniger als 78 vom Hundert,  

"ausreichend"  wenn er die Mindestzahl (50), aber weniger als 65 vom Hundert,  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 
etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Prozentzahlen zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen arithmetisch zu ermitteln. 3Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

(6) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungs-
leitungen. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 
3Die Gesamtnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(7) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 6 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 8 erforderlichen Leis-
tungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

(9) 1Werden mehr Wahlmodule erfolgreich belegt als nötig, so werden grundsätzlich die besten Module bei 
der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungs-
leistungen gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote ist das arithmetische Mittel aller im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prüfungsleis-
tungen. 3Abweichende Gewichtungen innerhalb einzelner Module sind in den Anlagen geregelt.  
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§ 21 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich auf Antrag weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl er-
forderlichen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf 
Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 
der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an 
der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige 
Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine Anrechnung 
begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte 
berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. 

(3) 1Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungspunkten angerech-
net. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Eine 
außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird nicht angerech-
net. 

(4) Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen 
bleiben unberührt. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren  
Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte 
enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Master-
arbeit + Kolloquium“) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Vorausset-
zungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind. 6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verlie-
henen akademischen Grad und ein Diploma Supplement ausgestellt. 

(2) Über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 78 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser  Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das 
die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vor-
sitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; 
sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische Mit-
glied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend). 2Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende anderer Hochschulen bestellt werden. 4Der Erst-
prüfer der Masterarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten oder Promovier-
ten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover sowie ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover am 01.10.2012 in Kraft. 
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Anlagen 

 
Anlage 1.1: Pflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung 

„K x" bedeutet eine Klausur von x Minuten. Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Teilklausuren mit un-
veränderter Gesamtdauer ist zulässig. „M y“ bedeutet eine mündliche Prüfung von ca. y Minuten. „B“ bedeu-
tet Bericht. „KA“ bedeutet Kurzarbeit. „Ü“ bedeutet Übung. „SL“ bedeutet Seminarleistung. „E“ bedeutet  
Exkursionstag. Z bedeutet zusammengesetzte Prüfungsleistung. 

Es müssen alle sieben Pflichtmodule bestanden werden. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master Projekt I Projekt 1.   Z 15 

Stadt-und Regionalplanung, 
Regional Governance 

Vorlesung 
und  

Seminar 

1.   SL oder 
KA  

5 

Biodiversität und  
Naturschutz 

2 Seminare 1.   K 60 5 

Master Projekt II Projekt 2.   Z 15 

Landschaftsplanung und Na-
turschutz: Umsetzung 

Vorlesung 
und  

Seminar 

2.   Z 5 

Master Projekt III Projekt 3.   Z 15 

Exkursion und Stegreif Exkursion 
und Stegreif 

3.  10 E B 5 

Summe      65 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 81 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung aus der Fachgruppe Landschaft 

Wahlpflichtmodulen nach den Anlagen 1.2 und 1.3 sind mindestens im Umfang von 25 Leistungspunkten  zu 
bestehen. Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Bereich der Fachgruppe Landschaft zu wählen. 
Im Wahlpflichtmodul Studium Generale können aus dem Gesamtangebot der Leibniz Universität Hannover 
Module im Umfang von insgesamt 5 oder 6 Leistungspunkten gewählt werden. Die bestandenen Module des 
Studiums Generale werden von den Dozentinnen und Dozenten auf einem Laufzettel testiert. 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Planungsinformatik Vorlesung ab 1.   Ü 5 

Modellansätze für die  
Umweltplanung 

Seminar ab 1.   SL  5 

Ingenieurbiologie - aktuelle 
Forschungsfragen 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL oder 
M30 

5 

Aktuelle Fragen der Stadt- 
und Regionalentwicklung 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   SL oder 
KA 

5 

Umweltprüfung Seminar ab 1.   M 30 5 

Wissenschaftliches Arbeiten 
mit freilandökologischen  
Methoden 

Seminar ab 1.   KA 5 

Landschaftswahrnehmung, 
Erholung und Tourismus 

Seminar ab 2.   Ü und SL  5 

Umweltrecht und -verwaltung Seminar ab 1.   SL und 
KA 

5 

Nachhaltige Raum- und  
Umweltentwicklung 

Seminar ab 1.   SL 5 

Aktuelle Fragen der  
reiraumpolitik - Vertiefung 

Seminar/ 
Übung 

ab 1.   SL und Ü  5 

Geschichte der  
Landschaftsarchitektur 

Seminar ab 1.   SL 
oderM30 

oder  
K 60 oder 

Z 

5 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und Wasserräume 

Seminar 2.   SL  5 

Aktuelle Forschungsfragen in 
der Gartendenkmalpflege 

Seminar ab 2.   SL oder M 
30 oder K 
60 oder Z  

5 

Raumwissenschaftliche  
Genderstudien 

Seminar ab 1.   SL oder 
KA 

5 

Landschaftsarchitektur  
und Entwerfen 

Vorlesung/ 
Übung 

1.   SL oder Ü 
oder Z  

5 

Aktuelle Fragen der Umwelt-
planung I 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M 30 
oderSL  
oder Ü 
oder Z 

5 

Aktuelle Fragen der  
Umweltplanung II 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   M30 
oderSL 
oder Ü 
oder Z 

5 
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Anlage 1.3: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums Umweltplanung außerhalb der Fachgruppe 
Landschaft 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Meteorologie II Vorlesung/ 
Übung 

ab 1.  1 Studien-
leistung 

K 90 oder M 
60 

4 

Umweltsysteme:  
Kulturlandschaft 

Vorlesung/ 
Seminar 

ab 1.   Ü 6 

Bodenuntersuchungs-
verfahren 

Übung/ 
Praktikum 

ab 1.   KA 5 

Bodenbewertung Übung/ 
Praktikum 

ab 1.   KA 5 

Wasserwirtschaft 
und Umwelt 

Vorlesung ab 1.   SL(50%), 
M15 (25%), 
M15(25%) 

5 

Studium Generale Vorlesung 
und/oder 
Seminar 
und/oder 
Übung 

ab 2.   K oder M 
oder B oder 
KA oder Ü 

oder SL 
oder Z  

5-6 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit inklusive Kolloquium 

 

Modul Fach-
semester

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit + Kolloquium 4. mind. 75 LP, 
Master Projekte I 

und II müssen 
abgeschlossen, 
das dritte Master 
Projekt angemel-

det sein. 

 Masterar-
beit mit 

Kolloquium 

30 
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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 16.07.2012 (Az.: 27.5-74503-47) 
gemäß §§ 18 Abs. 8 und 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang European Studies der Philosophischen Fakultät genehmigt. 
Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover in Kraft. 
 
 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für den konsekutiven Masterstudiengang European Studies 

der Philosophischen Fakultät 
 
 
Die Philosophische Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 23.05.2012 folgende 
Ordnung nach § 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen: 
 
 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Masterstudiengang European 
Studies der Philosophischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung  
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben  
(§ 4). Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang European Studies ist, dass die Bewerberin oder 
der Bewerber 

a)  

- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-
Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem für 
den Masterstudiengang relevanten Fach bzw. einer relevanten Kombination von Fächern aus dem geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen, juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich erworben hat, 
oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem relevanten Fach 
bzw. einer relevanten Fächerkombination erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der 
Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultus-
ministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt, 

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss in einem für den Masterstudiengang relevanten Fach bzw. einer 
relevanten Kombination von Fächern aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichen, juristischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Bereich nach Maßgabe der Absätze 3a und 3b sowie 

b) den Nachweis einer besonderen Motivation für den gewählten Studiengang nach Maßgabe des Absatzes 4. 

(3a) Hinsichtlich des qualifizierten Bachelorabschlusses, der entweder an einer deutschen Hochschule oder 
an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, erworben wurde, gilt: Das vorange-
gangene Studium muss mit mindestens der Note 2,5 abgeschlossen worden sein. Wenn der Studienab-
schluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist abweichend von Satz 1 erforderlich, dass 90 % der 
insgesamt erforderlichen Leistungen erfolgreich erbracht wurden (d.h. mindestens 162 Leistungspunkte vor-
liegen) und die aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,5 beträgt. Die so  
ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig davon, ob 
das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht.  
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(3b) Hinsichtlich eines an einer anderen ausländischen Hochschule erworbenen Abschlusses wird die 
Gleichwertigkeit zu den in Absatz 3a festgelegten Zugangsvoraussetzungen nach Maßgabe der Bewer-
tungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkon-
ferenz festgestellt. 

(4) Der Nachweis der besonderen Motivation erfolgt durch ein dem Bewerbungsschreiben beizufügendes 
Motivationsschreiben, in dem Folgendes darzulegen ist: 

1. auf Grund welcher spezifischen Erfahrungen und Interessen die Bewerberin oder der Bewerber sich 
für diesen Studiengang besonders geeignet hält, 

2. welche Voraussetzungen die Bewerberin oder der Bewerber aus dem Erststudium für diesen  
Studiengang mitbringt, 

3. welche Vorstellungen im Hinblick auf ihr/sein künftiges Berufsfeld die Bewerberin oder der Bewerber 
mit dem Studiengang verbindet, und 

4. welche Studien- und Forschungsschwerpunkte die Bewerberin oder der Bewerber beabsichtigt, in 
diesem Studiengang zu setzen. 

Das Motivationsschreiben sollte einen Umfang von drei DIN-A4-Seiten nicht übersteigen. Es ist in deutscher 
Sprache abzufassen. 

Die Motivationsschreiben werden von der Auswahlkommission (§ 5) begutachtet. Der Nachweis der beson-
deren Motivation setzt voraus, dass das Motivationsschreiben mit mindestens 2 Punkten bewertet wird.  
Dabei wird für jeden der vier Parameter nach Satz 1 entweder 0 Punkte oder 1 Punkt vergeben. Diese 
Punktzahlen entsprechen folgender Bewertung: 

0 = nicht gegeben bzw. nicht überzeugend dargelegt 
1 = gegeben bzw. überzeugend dargelegt. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Der Nachweis hierüber wird über eine erfolgreich abgelegte 
DSH 2- oder Test-DaF-Prüfung mit dem Ergebnis TDN 4 geführt. Ausnahmen regelt die entsprechende 
Ordnung „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)“ der Leibniz Universität Hannover.  

(6) Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfü-
gen. Der Nachweis hierüber wird über ein abgeschlossenes Studium in englischer Sprache oder über erfolg-
reich abgeschlossene Prüfungen im Niveau UNIcert III oder Stufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 
bzw. vergleichbare Stufen anderer Zertifizierungssysteme geführt.  

 
§ 3 

Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang European Studies beginnt jeweils zum Wintersemester. Die schriftliche Bewer-
bung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für das Winter-
semester bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze 
des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen beizu-
fügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - eine Beschei-
nigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf, 
c) Nachweise nach § 2 Abs. 5 +6, 
d) Motivationsschreiben gem. § 2 Abs. 4. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 

§ 4 

Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfü-
gung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens 
vergeben. 
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(2) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: Anhand der Abschluss- bzw. Durchschnittsnote nach  
§2 Abs. 3a bzw. 3b und der Bewertung des Motivationsschreibens nach § 2 Abs. 4 wird eine Rangliste ge-
bildet, indem die Abschluss- bzw. Durchschnittsnote für jeden gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 festgestellten Punkt 
um 0,2 verbessert wird. Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleichheit, so 
bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikulations-
ordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach  
§ 2 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Be-
endigung des Erststudienganges auflösend bedingt. Die Einschreibung erlischt, wenn das Bachelorzeugnis 
nicht bis zur Rückmeldung zum auf das dem Studienbeginn folgende Semester bei der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover eingereicht wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat.  

 

§ 5 

Auswahlkommission für den Masterstudiengang European Studies 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover eine Auswahlkommission. 

(2) Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschullehrer- oder 
der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 
Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fa-
kultätsrat der Philosophischen Fakultät eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 
studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Feststellung der besonderen Motivation nach § 2 Abs. 4 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

 

§ 6 

Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-
lassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-
scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des 
zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu er-
klären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. Legt die Bewerberin oder 
der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 2 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Da-
nach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. Der Bewerbungs-
zeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfah-
rens.  

 

§ 7 

In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 02.05.2012 
die nachfolgende geänderte Gemeinsame Prüfungsordnung für die Studiengänge Produktion und Logistik mit den  
Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science - PO 2004 – beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 
18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 in Kraft. 
 
 

Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Produktion und Logistik 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  

mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science 
 

- PO 2004 - 
 
 

Die Fakultät für Maschinenbau der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Abs. 3, 
44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Gemeinsamen Prüfungs-
ordnung erlassen.  
 
 

I. Erster Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 1 Zweck der Prüfungen 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsbefähigenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Bache-
lorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Methodenkompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten.  

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt dreieinhalb Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbst-
studium beträgt 210 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sieben Semes-
ter.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind berufspraktische Tätigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 20 
Wochen nachzuweisen. 2Davon sollten mindestens 8 Wochen Grundpraktikum vor Studienbeginn abgeleis-
tet werden, diese sind jedoch spätestens zur Zulassung zu den Modulprüfungen des Wahlkompetenzfeldes 
sowie zur Studienarbeit nachzuweisen. 3Das Nähere regelt die Praktikantenordnung. 

 

§ 3 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Modulprüfungen in Kompe-
tenzfeldern und dem Modul Bachelorarbeit nach Anlage 1. 3Die den Modulen zugeordnete Lehrveranstal-
tungen ergeben sich aus dem Kurs- und Modulkatalog. 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 2Thema und Aufga-
benstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach 
Absatz 2 entsprechen. 3Für die bestandene Bachelorarbeit werden 10 Leistungspunkte vergeben.  
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(2) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe des Themas in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
2Die gesamte Bearbeitungszeit beträgt 300 Stunden. 3Sie ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei 
Prüfenden zu bewerten. 4Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden.  

(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Ar-
beit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht 
sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat.  

(4) 1Das Thema der Bachelorarbeit wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung des Prüflings fest-
gelegt. 2Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses oder der vom Prü-
fungsausschuss beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 3Mit der Ausgabe des Themas 
werden die oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat, und die oder der Zweitprüfende be-
stellt. 4Eine oder einer der beiden Prüfenden der Bachelorarbeit muss Professorin oder Professor der Fakul-
tät für Maschinenbau an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sein. 5Ggf. kann der Prüfungs-
ausschuss eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 

 

§ 5 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit der Anlage genannten Module 
einschließlich der Bachelorarbeit bestanden sind und mindestens 210 ECTS-Leistungspunkte erworben wur-
den.  

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 16 Abs. 8 erfüllt sind. 

 

§ 6 – entfällt – 

 

 

II. Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten und wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden.  

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  
den akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.), äquivalent mit dem akademischen Grad  
Diplom-Ingenieurin / Diplom-Ingenieur. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt eineinhalb Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbst-
studium beträgt 90 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 3 Semester.  

(2) § 8 Abs. 2 – entfällt – 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Modulprüfungen in Kompetenz-
feldern und dem Modul Masterarbeit nach Anlage 2. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen 
ergeben sich aus dem Kurs- und Modulkatalog. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 88 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 2Thema und Aufga-
benstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach  
Absatz 2 entsprechen. 3Für die bestandene Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe des Themas in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
2Die gesamte Bearbeitungszeit beträgt 900 Stunden. 3Sie ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei 
Prüfenden zu bewerten. 4Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. 

(3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(4) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage genannten Module ein-
schließlich der Masterarbeit bestanden sind und mindestens 90 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 16 Abs. 8 erfüllt sind. 

 

 

III. Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) Für die Bachelor- bzw. Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist.  

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der Stu-
diengänge Maschinenbau, Produktion und Logistik an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland bereits eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist.  

(3) 1Die Zulassung zur Bachelor- und Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung zur 
Bachelorarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 150 Leistungspunkte aus 
den in § 3 genannten Prüfungs- und Studienleistungen erworben wurden und eine berufspraktische Tätigkeit 
von insgesamt mindestens 20 Wochen nachgewiesen ist. 3Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 40 Leistungspunkte der in § 9 genannten Prüfungsleistun-
gen und Studienleistungen, mit Ausnahme der Masterarbeit erbracht und die Studienarbeit bestanden wur-
de. 4Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Schüler und Schülerinnen, Freiwillige sowie  
Auszubildende mit Abitur 

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Schüler und Schülerin-
nen, sowie Freiwillige im Sinne des Bundesjugendfreiwilligengesetzes, Studienkollegiatinnen und Studien-
kollegiaten sowie Auszubildende mit Abitur zugelassen werden, soweit sie nach § 1 der Ordnung für Junior-
studierende eingetragen sind und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Die entsprechenden Bestim-
mungen dieser Prüfungsordnung sowie die Regelungen zu Versäumnis und Rücktritt von Prüfungsleistun-
gen sind nicht anwendbar. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden bei Aufnahme eines ordnungsge-
mäßen Studiums nicht berücksichtigt.  

(3) An der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bestandene Prüfungs- und Studienleistungen 
können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist.  
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§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Prüfungsleistungen sind Bachelor- und Masterarbeiten, 

1. Klausuren nach Abs. 3, 

2. mündliche Prüfungen nach Abs. 4, 

3. Teilprüfungen nach Abs. 9, 

4. Kolloquien nach Abs. 8, 

5. Hausarbeiten nach Abs. 6 und 

6. Studienarbeiten nach Abs. 10. 
2Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen. 3Der Prüfungs-
ausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig bis zur Meldung zu der 
jeweiligen Prüfung bekannt gegeben werden.  

(2) Studienleistungen sind Fachexkursionen, Praktika, Laborübungen, Vorträge, Tutorien, Klausuren und 
Hausarbeiten, die der laufenden Leistungskontrolle dienen.  

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Abweichend von den Anlagen können Klausuren 
auch durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 3Die Klausurdauer beträgt in der Regel 15-25 Minuten pro 
1 LP des Wertes der Prüfung und mindestens 60, jedoch maximal 180 Minuten.  

(4) 1Dauer der mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel 5-10 Minuten je Leistungspunkt des Prü-
fungsfaches. 2Sie findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüf-
ling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) 1Jeder Studierende kann auf Antrag und im gleichen Prüfungszeitraum eine mündliche oder schriftliche 
Ergänzungsprüfung (EP) zur Verbesserung der Prüfungsnote durchführen, wenn sie oder er: 

in der Regel mindestens 75% der zum Bestehen notwendigen Punkte der Prüfungsleistung erreicht hat 
und die Prüfung nicht bestanden hat - die Möglichkeit einer Reduzierung dieser Zulassungsgrenze durch 
den Prüfer ist möglich - oder 

diese Prüfung im ersten Versuch bestanden hat und sich in der Regelstudienzeit befindet. 
2Die Note der EP geht mit 33% in die Gesamtprüfungsleistung ein, eine Verbesserung und Verschlechterung 
der Endnote der Prüfungsleistung ist durch die EP möglich. 3Prüfung und Ergänzungsprüfung stellen in die-
sem Fall die Prüfungsleistung dar. 4Die Prüfungszeit beträgt je Leistungspunkt des Prüfungsfaches in der 
Regel 5 Minuten. 5Nach Vorgabe der Prüfenden findet die Ergänzungsprüfung mündlich oder schriftlich statt. 
6Bei mündlichen EP ist eine Prüfungszeit von 15 – 30 Minuten nicht zu unter- bzw. überschreiten. 

(6) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anlagen. 

(7) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle 
Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kennt-
lich gemacht sind. 

(8) 1In einem Kolloquium hat der Prüfling die Ergebnisse seiner Arbeit zu präsentieren und in einer Ausei-
nandersetzung über die Arbeit nachzuweisen, dass er oder sie in der Lage ist, problembezogen Fragestel-
lungen aus dem Bereich der Arbeit selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die 
Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch zu vertiefen. 2Das Kolloquium besteht aus einem Vortrag mit an-
schließender Diskussion. 3Der Vortrag ist fakultätsöffentlich.  

(9) 1Während des Semesters können benotete Teilprüfungen angeboten werden, welche in Form von Haus-
arbeiten, Klausuren oder mündlichen Prüfungen durchgeführt werden. 2Die Teilnahme der Studentinnen und 
Studenten ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Teilprüfung während 
des Semesters teilgenommen, geht die Note der Teilprüfung nach Maßgabe der Wertung in die Prüfungs-
leistung ein. 4Die Wertung der Teilprüfungen ist von jedem und jeder Prüfenden zu Beginn des Semesters 
anzugeben. 5Die Prüfungsleistung besteht in diesem Fall aus Teilprüfungen und / oder Abschlussprüfung.  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 24.07.2012 11/2012 
 

 
Seite 90 

(10) 1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufga-
benstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläute-
rung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsum-
fang beträgt 300 Zeitstunden. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von jeder Professorin oder jedem Pro-
fessor der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik oder der Fakultät für Maschinenbau vorgeschlagen 
werden. 4Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann das Thema auch von einer Professorin oder 
einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakultät für Maschinenbau ist. 5Ggf. 
kann der Prüfungsausschuss eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der 
Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des 
Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses oder der vom Prüfungsausschuss beauftragten 
Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müs-
sen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der 
oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 11§ 17(3) wird analog angewandt. 12Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur 
innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 13Die Arbeit ist fristgemäß 
in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen. 14Die Arbeit wird von der oder dem Prüfenden gem. § 19 Abs. (1) bewer-
tet. 15Hierbei kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 16Die Arbeit ist in der Regel in-
nerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten.  

(11) 1Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig. 2Der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss die an die Prüfung zu stellenden Anforderungen erfül-
len sowie als individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder ande-
ren objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein.  

(12) 1Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn jeden Semesters die Zeitpunkte für die Abnahme der mündli-
chen Prüfungen und Klausuren sowie die Aus- und Abgabezeitpunkte für die übrigen termingebundenen 
Prüfungsleistungen fest. 2Der Prüfungsausschuss informiert die Studierenden rechtzeitig über diese Termi-
ne. 3Er kann Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 auf die Prüfenden übertragen.  

 

§ 15 Anmeldung 

(1) Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine ge-
sonderte Anmeldung erforderlich. 

(2) § 15 Abs. 2 – entfällt – 

 

§ 16 Nichtbestehen 

(1) Eine nicht bestandene Bachelor- oder Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(2) 1Der Prüfling ist mit Beginn einer Prüfungsleistung verpflichtet, nach Maßgabe des tatsächlichen Lehran-
gebotes Leistungspunkte für dieselbe Prüfungsleistung in die Bachelor- oder Masterprüfung einzubringen. 
2Über Sonderregelungen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemes-
ter), müssen unter Berücksichtigung von § 3 bzw. § 9 durchschnittlich mindestens 15 Leistungspunkte er-
worben werden. 2Die Gesamtsumme der erbrachten Leistungspunkte muss nach jedem Zählsemester grö-
ßer bzw. gleich sein der Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15.  

(4) Ist eine der Bedingungen nach Abs. 3 ohne triftigen Grund nicht erfüllt, so ist die Gesamtprüfung nicht 
bestanden.  

(5) 1Ist die Gesamtprüfung nicht bestanden, folgt auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden, die 
Bedingungen nach Abs. 3 auszusetzen, eine Anhörung der oder des Studierenden durch eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten des Prüfungsausschusses. 2Der oder die Beauftragte gibt eine Empfehlung, dem 
Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen ab. 3Bei negativer Stellungnahme durch die Beauftragte oder den 
Beauftragten findet eine zusätzliche Anhörung der oder des Studierenden durch den Prüfungsausschuss 
statt.  

(6) 1Der Antrag nach Abs. 5 ist innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Bescheides nach Abs. 4 
unbeschadet eines eventuellen Widerspruchs zu stellen. 2Der Antrag darf höchstens dreimal im Verlauf des 
Bachelorstudiums und zweimal im Verlauf des Masterstudiums gestellt werden.  
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(7) 1Über den Antrag nach Abs. 5 entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Er entscheidet außerdem darüber, 
ob Abs. 3 lediglich im aktuellen Zählsemester ausgesetzt wird oder ob triftige Gründe geltend gemacht und 
anerkannt werden, die eine längere Aussetzung bzw. einen anderen Fristrahmen rechtfertigen. 3Wird ein 
triftiger Grund anerkannt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Fortsetzung des Studiums, die 
Festlegung des Zählsemesters in Bezug auf Abs. 3 und über den Termin der nächsten Prüfung. 4Die Ent-
scheidung des Prüfungsauschusses hat sicher zu stellen, dass der Prüfling vor endgültigem Nichtbestehen 
der Gesamtprüfung die Möglichkeit hatte, alle nicht bestanden Prüfungsleistung einmal zu wiederholen.  

(8) 1Die Gesamtprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn ein Antrag nach Abs. 5 abgelehnt oder nicht 
mehr möglich ist. 2Sie ist ferner endgültig nicht bestanden, wenn die Bachelor- oder Masterarbeit nach Abs.1 
endgültig mit "nicht ausreichend" bewertet ist oder als endgültig mit "nicht ausreichend" bewertet gilt. 

 

§ 17 Versäumnis und Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum Be-
ginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als Rücktritt 
gewertet. 3Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig.  

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach-
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein  
fachärztliches oder amtsärztliches Attest vorzulegen soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 4Die Ent-
scheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss.  

(3) 1Wird bei einer Bachelor- oder Masterarbeit der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so 
gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet. 2Die geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3In Fällen, in denen der Abgabetermin einer 
Bachelor- oder Masterarbeit aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung des Grundsatzes der Chancengleichheit entscheiden, dass lediglich der Abgabe-
termin für die Prüfungsleistung um höchstens 90 Tage hinausgeschoben wird oder eine neue Aufgabe ge-
stellt wird, ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 4Bei Krankheit als triftigem Grund ist 
ein fachärztliches, im Zweifelsfall ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offen-
kundig ist. 

 

§ 18 Täuschungs- und Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertungs- und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestan-
den. 5Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
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(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus dem arithmeti-
schen Mittelwert der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungsleistungen. 
2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote 
lautet 

  · bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 

  · bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

  · bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

  · bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

  · bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Bei einem Durchschnitt bis 1,3 wird das Prädikat „Mit Auszeichnung“ vergeben. 

(6) 1Die Gesamtnote der Kompetenzfelder ist das arithmetische Mittel der Noten aller dem Kompetenzfeld 
zugeordneten benoteten Modulprüfungen. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte 
als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote lautet analog zu Absatz 3, Satz 3. 

(7) – entfällt - 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prü-
fungsleistungen gebildet. 

 

§ 21 Zusatzprüfungen 

(1) Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktezahl erforderli-
chen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfung). 

(2) Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigung ge-
mäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an der 
die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige Leis-
tung nach Umfang, Anforderungen und Inhalt im Wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine 
Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellung-
nahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. der/des Prüfenden einzuholen. 3Außerhalb 
des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend der Anlagen vergeben. 2Ist eine Notenanrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. 

(3) 1Prüfungsleistungen und Studienleistungen in Bachelorstudiengängen, die außerhalb der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 60 Leistungspunk-
ten angerechnet. 2Prüfungsleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungspunkten 
angerechnet. 3Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zuständige  
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Organ. 4Eine außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Bachelor- oder Mas-
terarbeit wird nicht angerechnet. 

 

§ 23 Einsichten in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 3Der/die Prüfende bestimmt in der Regel 
Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Kompetenzfelder und 
deren Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungs-
punkte enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der Bachelor 
oder Masterarbeit) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als 
Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag an dem die Prüfung bestanden wurde. 
6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma  
Supplement ausgestellt. 

(2) Über die endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung oder Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Be-
scheid. 

(3) 1Im Fall des Abs. 2, sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die 
bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte aufführt. 
2Die Bescheinigung weist darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Maschinenbau ein Prüfungsausschuss gebildet. 2Über die Zusammen-
setzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mit-
glieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in 
der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz 
müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen in der 
Fakultät. gewählt. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistun-
gen nur beratende Stimme. 6Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die 
des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 7Der Prüfungsausschuss berichtet der Fakultät regelmäßig über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten. 8Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle 
führt die Prüfungsakten. 9Es ist möglich, für den Bachelorstudiengang und den Masterstudiengang jeweils 
separate Prüfungsausschüsse einzurichten. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

(8) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden aus dem Kreis der Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
sowie der übrigen habilitierten Mitglieder und Angehörigen der Fakultät. 2Zu Prüfenden sowie Beisitzenden 
dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Es können auch Prüfende aus anderen Fakultäten und anderen Hoch-
schulen bestellt werden. 

 

§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in einem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 4Entsprechendes gilt, wenn 
sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Über den Widerspruch ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 3Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines Prü-
fenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Überprüfung nach Absatz 2. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Widerspruch 
nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder konkrete und substantiierte Einwendungen gegen 
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre 
oder seine Entscheidung entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der Abnahme 
dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet oder die mündliche Prüfung wiederholt. 

 

 

IV. Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröf-
fentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 in 
Kraft. 
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§ 28 Übergangsvorschriften 
1Der Fakultätsrat kann ergänzende Bestimmungen für den Übergang beschließen. 2Der Vertrauensschutz 
der Mitglieder dieser Hochschule muss gewährleistet sein. 

 

 

V. Anlagen: 

 

Anlage 1: Art und Umfang des Bachelorstudiums 

Anlage 2: Art und Umfang des Masterstudiums 
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Anlage 1 Art und Umfang des Bachelorstudiums Produktion und Logistik 

„LP“ bedeutet Leistungspunkte, „K" bedeutet eine Klausur, deren Dauer beträgt gem. § 14(3) in der Regel 15 
bis 25 Minuten pro Leistungspunkt der Lehrveranstaltung (LV).  „M“ bedeutet eine mündliche Prüfung mit 
einer Dauer gem. § 14(4) von 5 bis 10 Minuten je Leistungspunkt. Voraussetzungen und Empfehlungen für 
die Lehrveranstaltungen sind dem Kurs- und Modulkatalog zu entnehmen. Die Zuordnung der Lehrveranstal-
tungen und Labore zu den Modulen regelt der Kurs- und Modulkatalog. Prüfungsleistungen von Modulen, 
die nach dem 3. Semester vorgesehen sind, können grundsätzlich erst nach absolviertem Grundpraktikum 
erbracht werden. 
 

Kompetenzfeld Modul LV Se-
mester 

Studien 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

1.1 Mathematik I Vorlesung und Übung 1 -- K 9 

1.2 Mathematik II Vorlesung und Übung 2 -- K 8 

1.3 Mathematik III/IV 
2 Vorlesungen und 2 

Übungen 
3, 4 -- 2 K 4+ 4 

1  
Mathematik und 

Naturwissenschaften 

33 LP 

1.4 Naturwissenschaften Vorlesung 1,3 
Experi-
mentier-

auf-gaben 
2 K 4 + 2 + 2 

2.1 Thermodynamik 
2 Vorlesungen,  

1 Übung 
1  K 4  

2.2Technische Mechanik I/II 
Vorlesung, Übung 

und Praktikum 
1, 2 -- 2 K 6 + 6  

2.3 Technische Mechanik III 
2 Vorlesungen und 2 

Übungen 
3 -- K 5 

2.4 Elektrotechnik 
2 Vorlesungen und 1 

Übung 
1,2 

1 Stu-
dien-

leistung 
2 K 4 + 4 + 1 

2.5 Einführung in den  
Maschinenbau 

3 Vorlesungen,  
2 Übungen 

1,2 

2 Stu-
dien-

leistun-
gen 

3 K 
3 + 4 + 2 + 2 + 

3 

2  
Grundlagen der  

Ingenieurs-
wissenschaften 

57 LP 

2.6 Konstruktion 
2 Vorlesungen,  

1 Übung 
2,3 

1 Stu-
dien-

leistung 
2 K 5 + 6 + 2 

3.1 Mess- und Regelungs-
technik 

 

2 Vorlesungen,  
2 Übungen 

3, 5 -- 2 K 5 + 5 

3.2 Thermofluiddynamik  
2 Vorlesungen und 2 

Übungen 
4, 5   

2 K oder 
1K, 1 M 

4 + 4 

3.3 Technische Mechanik IV Vorlesung und Übung 4 -- K 5  

3.4 Betriebsmanagement  2 Vorlesungen  5,6  -- 2 K 3 + 4 

3.5 Konstruktives  
Gestalten  

 

2 Vorlesungen, 
1 Übung und Labor  

2,3,4  3 K 
1 + 4 + 3+ 3 

 

3 
Ingenieurs- 

wissenschaften 

48 LP 

 

3.6 Informationstechnik  
Vorlesung und  

2 Übungen 
4  -- K 4 + 3 

4.1 Verfassen wissenschaftli-
cher Arbeiten  

Tutorium,  
Studienarbeit 

 

1, 6  -- 
Studienar-

beit 
1+1+1+1+ 10 

4 
Soft Skills  

20 LP 

 4.2 Präsentation wissen-
schaftlicher Arbeiten  

 6, 7 --  3 + 3  
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Kompetenzfeld Modul Lehr-

veranstaltungen 

Semester Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 

Leistungs-

punkte 

5.1 2x Wahlmodul I 
2 Vorlesungen  

2 Übungen 
5  -- 2 K 4 + 4 

5.2 3x Wahlmodul II  3 Vorlesungen 4, 5 -- 3  K  4+4+4 

5 

Wahlkompetenzfeld*  

26 LP 

Freies Wahlmodul 
Kleine Labor-arbeit, 

Wahlkurs 
5, 6  2 K 2 + 4 

6.1 Fachexkursion     1 

6.2 Vorpraktikum   
8  

Wochen 
 0 

6 

Studienleistungen 

16 LP 

6.3 Fachpraktikum  7 
12  

Wochen  
 15 

 Summe     200 

 

 

Modul für die Bachelorarbeit 

 

Modul Semester ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

7 
Bachelorarbeit 

7  

 

mind. 150 LP und  
Anerkennung  
der Praktika 

 

Bachelorarbeit  
300 Stunden 

10 

 

Summe 

 

   10 

 

 

*Wahlmodule I:  Produktionsmanagement 
  Mikro- und Nanotechnologie 
  Transporttechnik 
  Werkzeugmaschinen I 
 
Wahlmodule II: Arbeitswissenschaft 
  Automatisierung: Komponenten und Anlagen 
  Mikro- und Nanotechnologie(systeme) 
  Qualitätsmanagement 
  Umformtechnik-Grundlagen  
  (Umformtechnik-Maschinen) 
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Anlage 2 Art und Umfang des Masterstudiums Produktion und Logistik 

„LP“ bedeutet Leistungspunkte, „K" bedeutet eine Klausur, deren Dauer beträgt gem. § 14(3) in der Regel  
15 bis 25 Minuten pro Leistungspunkt der Lehrveranstaltung. „M“ bedeutet eine mündliche Prüfung mit einer 
Dauer gem. § 14(4) von 5 bis10 Minuten je Leistungspunkt. Voraussetzungen und Empfehlungen für die 
Lehrveranstaltungen sind dem Kurs- und Modulkatalog zu entnehmen. Die Zuordnung der Lehrveranstaltun-
gen und Labore zu den Modulen regelt der Kurs- und Modulkatalog. 
 

Kompetenzfeld Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Semester 
Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

1.1 Managementwissen für die 
Fertigung  

2 Vorlesungen,
1 Übung 

1 -- 2 K  4 + 3  

1.2 Fertigungsverfahren  
3 Vorlesungen,

3 Übungen  
1, 2 -- 2  K / 1 M 4 + 4 + 4  

1.3 Konstruktionswerkstoffe 
Vorlesung und 

Übung 
1 -- 1 K 4 

1 
Methoden der 

Produktion und 
Logistik PK  

27 LP 

1.4 Steuerungstechnik 
Vorlesung und 

Übung 
1 -- 1 K 4 

2.1 Pflichtmodul: 2x  
2 Vorlesungen,

2 Übungen 
1, 2, 3 -- 2 K / M 8 

2 
Wahl-

kompetenzfeld I 
WK  

16 LP 
2.2 Wahlmodul: 2x  

2 Vorlesungen,
2 Übungen 

1, 2, 3 -- 2  K / M 8   

 3.1 Pflichtmodul: 2x 
2 Vorlesungen,

2 Übungen 
1, 2, 3 -- 2 K / M 8 

3 
Wahl- 

kompetenzfeld II 
WK 

16 LP 
3.2 Wahlmodul: 2x 

2 Vorlesungen,
2 Übungen 

1, 2, 3 -- 2  K / M 8  

    --    4  
Studien-

leistungen 

1 LP 
4.1 Soft Skills 1 Tutorium  1, 2  -- 1 

Summe  60  

 

 

Modul für die Masterarbeit 
 

Modul Semester 
ggf. Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Prüfungsleistung 

Leistungs-
punkte 

4 Masterarbeit 3  

 

mind. 40 LP 

 

Masterarbeit  
900 Stunden 

30 

Summe 30 

 

Wahl-Kompetenzfelder (WK) 

WK 1 Werkstofftechnik 

WK 2 Produktentwicklung  

WK 3 Qualitätssicherung in der Produktion  

WK 4 Mikrofertigungstechnik  

WK 5 Unternehmensmanagement  

WK 6 Mechatronik in der Produktionstechnik 

WK 7 Produktionslogistik  
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Die Fakultätsräte der Fakultät für Maschinenbau sowie der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover haben am 12.01.2011 bzw. am 29.06.2011 die nachfolgende Prüfungsordnung für den 
Studiengang "Optische Technologien" mit dem Abschluss Master of Science - PO 2012 - beschlossen. Das Präsidium 
hat die Prüfungsordnung am 18.07.2012 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschul-
öffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2012 
in Kraft. 
 
 

Prüfungsordnung für den Studiengang „Optische Technologien“ 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

mit dem Abschluss Master of Science  

- PO 2012 - 
 
 
Die Fakultät für Maschinenbau und die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover haben gemäß §§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
folgende Prüfungsordnung erlassen.  
 
 

I. Erster Teil: Bachelorprüfung 
 

Die §§ 1-6 entfallen. 
 
 

II. Zweiter Teil: Masterprüfung 
 

 

§ 7 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung  soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des  
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten 
und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“ äquivalent mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieurin / 
Diplom-Ingenieur“. 

 

§ 8 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester.  

(2) § 8 Abs. 2 – entfällt – 

 

§ 9 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen 
in Kompetenzfelder nach Anlage 1, Studienleistungen und dem Modul Masterarbeit. 3Die den Modulen  
zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Kurs- und Modulkatalog. 

 

§ 10 Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 2Thema und Auf-
gabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 7 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach  
Absatz 2 entsprechen. 3Für die bestandene Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe des Themas in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
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2Die gesamte Bearbeitungszeit beträgt 900 Stunden. 3Sie ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei 
Prüfenden zu bewerten. 4Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. 

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und 
die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt hat  

(4) 1Das Thema der Masterarbeit wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung des Prüflings festge-
legt. 2Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses oder der vom Prüfungs-
ausschuss beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 3Mit der Ausgabe des Themas wer-
den die oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat, und die oder der Zweitprüfende bestellt. 
4Eine oder einer der beiden Prüfenden muss Professorin oder Professor der Fakultät für Maschinenbau oder 
der Fakultät für Mathematik und Physik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sein. 

 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage genannten Module ein-
schließlich der Masterarbeit bestanden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 16 Abs. 8 erfüllt sind. 

 

 

III. Dritter Teil: Allgemeine Vorschriften 

 

§ 12 Zulassung 

(1) Für die Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der  
Studiengänge Optische Technologien, Physik oder Maschinenbau an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zur Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit 
setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mind. 70 LP der in § 9 genannten Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen, mit Ausnahme der Masterarbeit erbracht und die Studienarbeit bestanden wurde. 3Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13 – entfällt – 

 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit,  

(1) Klausuren nach Abs. 3,  

(2) mündliche Prüfungen nach Abs. 4,  

(3) Teilprüfungen nach Abs. 9,  

(4) Kolloquien nach Abs. 8,  

(5) Hausarbeiten nach Abs. 6 und  

(6) Studienarbeiten nach Abs. 10.  
2Die Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen. 3Der Prüfungs-
ausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig bis zur Meldung zu der 
jeweiligen Prüfung bekannt gegeben werden. 
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(2) Studienleistungen sind Fachexkursionen, Praktika, Laborübungen, Vorträge, Tutorien, Klausuren und 
Hausarbeiten die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. Abweichend von den Anlagen können Klausuren 
auch durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 2Die Klausurdauer beträgt in der Regel 15-25 Minuten pro 
1 LP des Wertes der Prüfung und mindestens 60, jedoch maximal 180 Minuten.   

(4) 1Dauer der mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel 5-10 Minuten je Leistungspunkt des Prü-
fungsfaches. 2Sie findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüf-
ling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) 1Jeder Studierende kann auf Antrag und im gleichen Prüfungszeitraum, eine mündliche oder schriftliche 
Ergänzungsprüfung (EP) zur Verbesserung der Prüfungsnote durchführen, wenn sie oder er: 

- in der Regel mindestens 75% der zum Bestehen notwendigen Punkte der Prüfungsleistung erreicht hat 
und die Prüfung nicht bestanden hat oder 

- diese Prüfung im ersten Versuch bestanden hat und sich in der Regelstudienzeit befindet. 
2Die Note der EP geht mit 33% in die Gesamtprüfungsleistung ein, eine Verbesserung und Verschlechterung 
der Endnote der Prüfungsleistung ist durch die EP möglich. 3Prüfung und Ergänzungsprüfung stellen in die-
sem Fall die Prüfungsleistung dar. 4Die Prüfungszeit beträgt je Prüfling und Leistungspunkt des Prüfungs-
faches in der Regel 5 Minuten. 5Nach Vorgabe der Prüfenden findet die Ergänzungsprüfung mündlich oder 
schriftlich statt. 6Bei mündlichen EP ist eine Prüfungszeit von 15 – 30 Minuten nicht zu unter- bzw. über-
schreiten.  

(6) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anlagen. 

(7) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle 
Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kennt-
lich gemacht sind. 

(8) 1In einem Kolloquium hat der Prüfling die Ergebnisse seiner Arbeit zu präsentieren und in einer Ausei-
nandersetzung über die Arbeit nachzuweisen, dass er oder sie in der Lage ist, problembezogen Fragestel-
lungen aus dem Bereich der Arbeit selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die 
Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch zu vertiefen. 2Das Kolloquium besteht aus einem Vortrag mit an-
schließender Diskussion. 3Der Vortrag ist fakultätsöffentlich. 

(9) 1Während des Semesters können benotete Teilprüfungen angeboten werden, welche in Form von Haus-
arbeiten, Klausuren oder mündlichen Prüfungen durchgeführt werden. 2Die Teilnahme der Studentinnen und 
Studenten ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Teilprüfung während 
des Semesters teilgenommen, geht die Note der Teilprüfung nach Maßgabe der Wertung in die Prüfungs-
leistung ein. 4Die Wertung der Teilprüfungen ist von jedem und jeder Prüfendem zu Beginn des Semesters 
anzugeben. 5Die Prüfungsleistung besteht in diesem Fall aus Teilprüfungen und/oder Abschlussprüfung. 

(10) 1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Auf-
gabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläu-
terung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungs-
umfang beträgt 300 Zeitstunden. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von jeder Professorin oder jedem 
Professor der Fakultät Mathematik und Physik oder der Fakultät für Maschinenbau vorgeschlagen werden. 
4Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakultät für Mathematik und Physik oder Fakul-
tät für Maschinenbau ist. 5Ggf. kann der Prüfungsausschuss eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft 
einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings 
festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses oder der vom Prü-
fungsausschuss beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein 
Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit  
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wird der Prüfling von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablie-
ferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11§ 17 Abs. 3 wird analog angewandt. 12Das Thema einer 
Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer-
den. 13Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle 
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 14Die Arbeit wird von der oder dem Prüfenden 
gem. § 19 Abs. 1 bewertet. 15Hierbei kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden.  
16Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 

(11) 1Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig. 2Der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss die an die Prüfung zu stellenden Anforderungen erfül-
len sowie als individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder ande-
ren objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(12) 1Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn jeden Semesters die Zeitpunkte für die Abnahme der mündli-
chen Prüfungen und Klausuren sowie die Aus- und Abgabezeitpunkte für die übrigen termingebundenen 
Prüfungsleistungen fest. 2Der Prüfungsausschuss informiert die Studierenden rechtzeitig über diese Termi-
ne. 3Er kann Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 auf die Prüfenden übertragen. 

 

§ 15 Anmeldung 

(1) Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine  
gesonderte Anmeldung erforderlich. 

(2) § 15 Abs. 2 – entfällt – 

 

§ 16 Nichtbestehen 

(1) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(2) 1Der Prüfling ist mit Beginn einer Prüfungsleistung verpflichtet, nach Maßgabe des tatsächlichen Lehran-
gebotes Leistungspunkte für dieselbe Prüfungsleistung in die Masterprüfung einzubringen. 2Über Sonderre-
gelungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemes-
ter), müssen unter Berücksichtigung von § 9 mindestens 15 Leistungspunkte erworben werden. 2Die Ge-
samtsumme der erbrachten Leistungspunkte muss nach jedem Zählsemester größer bzw. gleich sein der 
Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15. 

(4) Ist eine der Bedingungen nach Abs. 3 ohne triftigen Grund nicht erfüllt, so ist die Gesamtprüfung nicht 
bestanden. 

(5) 1Ist die Gesamtprüfung nicht bestanden, folgt auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden, die 
Bedingungen nach Abs. 3 auszusetzen, eine Anhörung der oder des Studierenden durch eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten des Prüfungsausschusses. 2Der oder die Beauftragte gibt eine Empfehlung, dem 
Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen ab. 3Bei negativer Stellungnahme durch die Beauftragte oder den 
Beauftragten findet eine zusätzliche Anhörung der oder des Studierenden durch den Prüfungsausschuss 
statt. 

(6) 1Der Antrag nach Abs. 5 ist innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Bescheides nach Abs. 4 
unbeschadet eines eventuellen Widerspruchs zu stellen. 2Der Antrag darf höchstens zweimal im Verlauf des 
Masterstudiums gestellt werden. 3Im Falle der Nichterfüllung nur eines der beiden in Absatz 3 genannten 
Kriterien handelt es sich nicht um einen nach Satz 2 mitzuzählenden Antrag. 

(7) 1Über den Antrag nach Abs. 5 entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Er entscheidet außerdem darüber, 
ob Abs. 3 lediglich im aktuellen Zählsemester ausgesetzt wird oder ob triftige Gründe geltend gemacht und 
anerkannt werden, die eine längere Aussetzung bzw. einen anderen Fristrahmen rechtfertigen. 3Wird ein 
triftiger Grund anerkannt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Fortsetzung des Studiums, die 
Festlegung des Zählsemesters in Bezug auf Abs. 3 und über den Termin der nächsten Prüfung. 4Die Ent-
scheidung des Prüfungsauschusses hat sicher zu stellen, dass der Prüfling vor endgültigen Nichtbestehen 
der Gesamtprüfung die Möglichkeit hatte, alle nicht bestanden Prüfungsleistung einmal zu wiederholen.  

(8) 1Die Gesamtprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn ein Antrag nach Abs. 5 abgelehnt oder nicht 
mehr möglich ist. 2Sie ist ferner endgültig nicht bestanden, wenn die Masterarbeit nach Abs. 1 endgültig mit 
"nicht ausreichend" bewertet ist oder als endgültig mit "nicht ausreichend" bewertet gilt. 
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§ 17 Versäumnis und Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung muss bis 3 Werkta-
ge vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als 
Rücktritt gewertet. 3Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft der 
Prüfungsausschuss. 

(3) 1Wird bei einer Masterarbeit der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als mit 
"nicht ausreichend" bewertet. 2Die geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3In Fällen, in denen der Abgabetermin einer Masterarbeit aus 
triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Grund-
satzes der Chancengleichheit entscheiden, dass lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um 
höchstens 60 Tage hinausgeschoben wird oder eine neue Aufgabe gestellt wird, ohne dass die Prüfungs-
leistung als nicht unternommen gilt. 
4Bei Krankheit als triftigem Grund ist ein ärztliches, im Zweifelsfall ein amtsärztliches oder fachärztliches 
Zeugnis vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 

 

§ 18 Täuschungs- und Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht be-
standen“ bewertet. 

 

§ 19 Bewertungs- und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestan-
den. 5Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus dem arithmeti-
schen Mittelwert  der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungsleistungen. 
2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote 
lautet 

   · bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 

   · bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
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   · bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

   · bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

   · bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Bei einem Durchschnitt bis 1,2 wird das Prädikat „Mit Auszeichnung“ vergeben. 

(6) 1Die Gesamtnote der Kompetenzfelder ist das arithmetische Mittel der Noten aller dem Kompetenzfeld 
zugeordneten benoteten Modulprüfungen. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte 
als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote lautet analog zu Absatz 3, Satz 3. 

(7) entfällt 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prü-
fungsleistungen gebildet. 

 

§ 21 Zusatzprüfungen 

(1) Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktezahl erforderli-
chen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfung).  

(2) Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf Antrag in das Zeugnis bzw. die Bescheinigung ge-
mäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22 Anrechnung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang unternommen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an der 
die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige Leis-
tung nach Umfang, Anforderungen und Inhalt im wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die eine 
Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellung-
nahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. der/des Prüfenden einzuholen. 3Außerhalb 
des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind.  

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend der Anlagen vergeben. 2Ist eine Notenanrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. 

(3) 1Prüfungsleistungen und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 30 Leistungs-
punkten angerechnet. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung zustän-
dige Organ. 3Eine außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird 
nicht angerechnet. 

 

§ 23 Einsichten in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des  
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 3Der/die Prüfende bestimmt in der Regel 
Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 24 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Kompetenzfelder und 
deren Noten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungs-
punkte enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der Bachelor- 
oder Masterarbeit) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als 
Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag an dem die Prüfung bestanden wurde. 
6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein  
Diploma Supplement ausgestellt. 

(2) Über die endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung oder Masterprüfung ergeht ein schriftlicher  
Bescheid. 

(3) 1Im Fall des Abs. 2, sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die 
bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte aufführt. 
2Die Bescheinigung weist darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird aus Mitgliedern der Fakultät für Maschinenbau ein Prüfungsausschuss gebildet. 2Über die Zusammen-
setzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mit-
glieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in 
der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz 
müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen in der 
Fakultät. gewählt. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistun-
gen nur beratende Stimme. 6Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die 
des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 7Der Prüfungsausschuss berichtet der Fakultät regelmäßig über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten. 8Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle 
führt die Prüfungsakten.  

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit.  

(7) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen.  

(8) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden aus dem Kreis der Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
sowie der übrigen habilitierten Mitglieder und Angehörigen der Fakultät. 2Zu Prüfenden sowie Beisitzenden 
dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. ³Falls erforderlich, kann der Kreis um Mitglieder anderer Fakultäten 
oder um Mitglieder anderer wissenschaftlicher Hochschulen erweitert werden. 
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§ 26 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in einem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob  

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 4Entsprechendes gilt, wenn 
sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Über den Widerspruch ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 3Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines Prü-
fenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Überprüfung nach Absatz 2. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Widerspruch 
nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder konkrete und substantiierte Einwendungen gegen 
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre 
oder seine Entscheidung entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der Abnahme 
dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet oder die mündliche Prüfung wiederholt. 

 

 

IV. Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit Wirkung vom 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 28 Übergangsvorschriften 

(1) 1Die Studierenden, die nach der Prüfungsordnung Optische Technologien vom 20.05.2008 studieren, 
werden mit Inkrafttreten in diese Prüfungsordnung umgeschrieben. 2Anhörungsversuche und Zählsemester 
werden nicht übertragen. 

(2) Die Fakultätsräte können zur Vermeidung unbilliger Härten ergänzende Übergangsregelungen beschlie-
ßen. 
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V. Anlagen 
 

 

Anlage 1 Art und Umfang des Masterstudiums 
 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Masterstudiums 

„K" bedeutet eine Klausur, „M“ bedeutet eine mündliche Prüfung, die unter den Prüfungsleistungen zu 
erbringen ist. Voraussetzungen und Empfehlungen für die Lehrveranstaltungen sind dem KMK zu entneh-
men. Die Zuordnung der Kurse und Labore zu den Modulen regelt der KMK. Die Noten für die Kompetenz-
felder berechnen sich aus den Noten für die einzelnen Module vgl. §19.  

Den Kompetenzbereichen Grundlagen A: Physik und Grundlagen B: Ingenieurwissenschaften sind Grund-
lagenveranstaltungen aus der Physik oder der Ingenieurwissenschaft zugeordnet. Je nach Qualifikation der 
Studierenden bzw. Grundlagenkompetenz der jeweiligen Bachelorabschlüsse, die die Studierenden absol-
viert haben, ergeben sich Unterschiede bei der Belegung der Module innerhalb der Kompetenzbereiche. 

Studierende, die aufgrund ihres Bachelorabschlusses bereits Grundlagenkompetenzen aus der Physik 
nachgewiesen haben, müssen im Kompetenzbereich Grundlagen A: Physik 8 Leistungspunkte erbringen. Im 
Kompetenzbereich B: Grundlagen der Ingenieurwissenschaften müssen diese Studierenden 16 Leistungs-
punkte erwerben und dazu alle in diesem Kompetenzbereich aufgeführten Module belegen.  

Studierende, die aufgrund ihres Bachelorabschlusses bereits Grundlagenkompetenzen aus der Elektro-
technik und/oder dem Maschinenbau nachgewiesen haben, müssen im Kompetenzbereich A: Physik  
16 Leistungspunkte erbringen, wobei das Modul „Kohärente Optik“ obligatorisch ist. Im Kompetenzbereich 
Grundlagen B; Ingenieurwissenschaften müssen diese Studierenden 8 Leistungspunkte aus den Modulen 
„Produktion elektronischer Systeme“ und „Grundlagen und Aufbau von Laserstrahlquellen“ belegen.  
 

Kompetenz-
bereich 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Kohärente Optik Vorlesung / Übung SS - K/M 8 

Einführung in die Atom- und 
Molekülphysik 

Vorlesung / Übung WS - K/M 8 

Einführung in die  
Festkörperphysik 

Vorlesung / Übung WS - K/M 8 

Grundlagen A: 
Physik 

Optik, Atomphysik und  
Quantenphänomene 

Vorlesung / Übung WS - K/M 8 

Zu erbringende Leistungspunkte mit Grundlagenkompetenz Elektrotechnik und Maschinenbau 16 

Zu erbringende Leistungspunkte mit Grundlagenkompetenz Physik 8 

Produktion elektronischer  
Systeme 

Vorlesung / Übung SS - K/M 4 

Grundlagen und Aufbau  
von Laserstrahlquellen 

Vorlesung / Übung  WS - K/M 4 

Grundzüge der  
Produktentwicklung 

Vorlesung / Übung  WS - K/M 4 

Grundlagen B: 
Ingenieur-

wissenschaften 

Signale und Systeme Vorlesung / Übung WS - K/M 4 

Zu erbringende Leistungspunkte mit Grundlagenkompetenz Elektrotechnik und Maschinenbau 8 

Zu erbringende Leistungspunkte mit Grundlagenkompetenz Physik 16 

Oberstufenlabor Labor WS/SS 1 - 2 

Tutorium Tutorium WS/SS 1 - 1 

Projektarbeit Projektarbeit WS/SS 1 - 10 

Schlüssel-
kompetenzen 

Fachpraktikum Praktikum WS/SS 1 - 15 

Zu erbringende Summe 28 
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Anlage 1.2: Wahlbereich des Masterstudiums 

Neben den Grundlagenveranstaltungen sind von den Studierenden zwei der angebotenen Wahlkompetenz-
felder zu wählen. Die Wahlkompetenzfelder gliedern sich wiederum in Pflicht- und Wahlveranstaltungen, die 
zu erreichende Gesamtpunktzahl der Wahlfelder beträgt 38 LP. 

 

Kompetenzfeld Modul Lehrveranstaltungen Semester Prüfungsleistung 
Leistungs-

punkte 

A: Physikalisch-technische 
Aspekte der Messtechnik 

Pflichtmodul 

2 Vorlesungen und  
2 Übungen 

WS/SS 2 K/M 8 

A: Physikalisch-technische 
Aspekte der Messtechnik 

Wahlmodul 

2 - 3 Vorlesungen / 

2 - 3 Übungen 
WS/SS 2 - 3 K/M 10-12 

B: Informationstechnologie 

Pflichtmodul 

2 Vorlesungen und  
2 Übungen 

WS/SS 2 K/M 10 

B: Informationstechnologie 

Wahlmodul 

2 - 3 Vorlesungen / 

2 - 3 Übungen 
WS/SS 2 - 3 K/M 8-10 

C: Produktionstechnik  
Pflichtmodul 

2 Vorlesungen und  
2 Übungen 

WS/SS 2 K/M 8 

C: Produktionstechnik 
Wahlmodul 

2 - 3 Vorlesungen / 

2 - 3 Übungen 
WS/SS 2 - 3 K/M 10-12 

D: Technische Optik  
und Anwendung 

Pflichtmodul 

2 Vorlesungen und  
2 Übungen 

WS/SS 2 K/M 8 

D: Technische Optik  
und Anwendung 

Wahlmodul 

2 - 3 Vorlesungen / 

2 - 3 Übungen 
WS/SS 2 - 3 K/M 10-12 

 

E: Lasertechnik 

Pflichtmodul 

2 Vorlesungen und  
2 Übungen 

WS/SS 2 K/M 8 

Wahlkompetenzfeld 

E: Lasertechnik 

Wahlmodul 

2 - 3 Vorlesungen / 

2 - 3 Übungen 
WS/SS 2 - 3 K/M 10-12 

Zu erbringende Summe Pflichtmodule 16-18 

Zu erbringende Summe Wahlmodule 18-22 

 

 

 

Anlage 1.3: Modul für die Masterarbeit 

 

Modul Semester 
ggf. Voraussetzungen für 

die Zulassung 
Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 

 

mind. 70 LP 

 

Masterarbeit 30 

Summe 30 
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C. Hochschulinformationen 
 
 
Der Senat der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat in seiner Sitzung am 11.07.2012 die nachfolgende 
Geschäftsordnung beschlossen. Die Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 
 

Geschäftsordnung des Senats der Leibniz Universität Hannover 
 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 S.1 der Grundordnung der Leibniz Universität Hannover hat der Senat am 11.07.2012 die 
folgende Geschäftsordnung beschlossen.  

 

§ 1 Einladung 

(1) 1Der Senat tagt während der Vorlesungszeit mindestens einmal monatlich auf Einladung des Präsidiums. 
2Auf Verlangen von mindestens vier stimmberechtigten Senatsmitgliedern hat das Präsidium den Senat un-
verzüglich einzuladen.  

(2) 1Die Einladungen und Beschlussvorlagen sind mindestens fünf Werktage vor der Sitzung an die Senats-
mitglieder und deren Erste Stellvertreter zu übersenden; diese haben innerhalb dieser Frist das Recht auf 
Einsicht der Unterlagen. 2Bei Berufungen versendet das Präsidium eine Liste aller Bewerber, die Sitzungs-
protokolle, den Bericht der Berufungskommission, die Lebensläufe und Schriftenverzeichnisse aller Listen-
platzierten sowie die Gutachten.  

(3) Auf Antrag des Senats lädt das Präsidium Auskunftspersonen zur Sitzung ein.  

 

§ 2 Tagesordnung 
1Zusammen mit der Einladung versendet das Präsidium einen Vorschlag zur Tagesordnung..2Jedes Se-
natsmitglied kann bis spätestens 12.00 Uhr am fünften Werktag vor der Sitzung die Aufnahme eines Tages-
ordnungspunkts verlangen. 3Der Senat beschließt die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung.  

 

§ 3 Protokoll 

(1) 1Eine vom Vorsitz beauftragte Person führt das Protokoll. 2Es enthält Angaben über die Anwesenden, die 
gefassten Beschlüsse sowie das Stimmenverhältnis. 3Bei Beschlüssen zu Personalangelegenheiten wird 
das Stimmenverhältnis nur angegeben, wenn dies von einem Mitglied des Senats beantragt wird. 4Auf  
Antrag einer Minderheit ist deren Votum dem Beschluss beizufügen. 5Beschlusstexte, beziehungsweise bei 
Ablehnung und auf Antrag des Antragstellers oder der Antragstellerin die abgelehnte Fassung der Be-
schlussvorlage, müssen im Protokoll unter dem jeweiligen TOP enthalten sein. 

(2) 1Das Protokoll wird vom Vorsitz und von der Protokollführung unterzeichnet, den Senatsmitgliedern zu-
gesandt und hochschulöffentlich bekanntgemacht. 2Es gilt als genehmigt, wenn binnen zehn Werktagen kein 
Senatsmitglied Einwände erhebt. 3Anderenfalls entscheidet der Senat in seiner folgenden Sitzung.  

 

§ 4 Beschlussfähigkeit und Abstimmung 

(1) 1Der Senat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und soweit die Mehr-
heit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 2Stellt der Vorsitz Beschlussunfähigkeit fest, lädt er zu 
einer erneuten Sitzung ein, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.  

(2) 1Ein Beschluss kommt zustande, wenn die Zahl der Jastimmen die Zahl der Neinstimmen übersteigt; bei 
der Zählung bleiben Enthaltungen, ungültige und nicht abgegebene Stimmen außer Betracht. 2Abweichend 
hiervon können Satzungen qualifizierte Mehrheiten vorsehen.  

(3) 1Auf Antrag eines Senatsmitglieds ist geheim abzustimmen. 2Über Berufungslisten und in Personalange-
legenheiten wird stets geheim abgestimmt.  

(4) 1Das Präsidium kann Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen, sofern kein Senatsmitglied wider-
spricht. 2Die Umlaufzeit beträgt zehn Werktage.  
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§ 5 Kommissionen und Ausschüsse 

(1) 1Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung gelten für Gremien (Kommissionen und Ausschüsse) des 
Senats sinngemäß. 2Hat der Senat keinen Vorsitz bestimmt, übernimmt diesen ein Mitglied des Präsidiums, 
bis das Gremium selbst einen Vorsitz wählt. 3Gremien sollen mindestens einmal im Semester tagen. 4Die 
Senatsmitglieder können an den Gremiensitzungen teilnehmen; sie erhalten Einsicht in die Sitzungsunterla-
gen und Protokolle.  

 
§ 6 Sprecherin oder Sprecher des Senats 

1Der Senat wählt aus seiner Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher. 2Die Sprecherin oder der Sprecher 
vertritt den Senat gegenüber anderen Organisationseinheiten der Universität und nimmt die ihm darüber 
hinaus durch den Senat zugewiesenen Aufgaben wahr. 

 

§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Uni-
versität Hannover in Kraft. 2Änderungen bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Senats.  

 

 

 

 

Erläuterung zu § 4 Abs. 1 Satz 1  

Beschlussfähigkeit setzt erstens eine ordnungsgemäße Einberufung voraus. Zweitens muss die Mehrheit 
der stimmberechtigten Senatsmitglieder anwesend sein (bei 13 Mitgliedern also mindestens 7). Sinkt die 
Anzahl der stimmberechtigten Senatsmitglieder im Laufe der Sitzung, so tritt anders als im früheren Recht 
automatisch Beschlussunfähigkeit ein, sobald weniger als 7 Mitglieder anwesend sind. Ein Antrag auf Fest-
stellung der Beschlussunfähigkeit ist nicht mehr erforderlich.  

 

Erläuterung zu § 5 Satz 2  

Hinsichtlich des Vorsitzes von Kommissionen gibt es drei Möglichkeiten: Erstens kann der Senat den Vorsitz 
selbst bestimmen. Tut er dies nicht, so übernimmt ein Mitglied des Präsidiums den Vorsitz. In diesem Fall 
kann die Kommission selbst einen Vorsitz wählen. Tut sie dies, geht der Vorsitz vom Mitglied des Präsidi-
ums auf die gewählte Person über.  
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